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$ 1 Geltungsbereich

(1) lDiese Studien- und Prüfungsordnung (StuPO) gilt für die Bachelorstudiengänge

- . Textil- und Bekleidungstechnologie (5 39b)
- Betriebswirtschaft (g 40)
- Smart Building Engineering and Management ($ 41)
- Technische Informatik (5 42a)
- Lebensmittel, Ernährung, Hygiene (5 43)
- Maschinenbau (S 44)
- Pharmatechnik (5 45)
- Wirtschaftsinformatik (5 46)
- Wirtschaftsingenieurwesen (947)
- Material and Process E.ngineering (5 49)
- IT Security (g 50)
- Energiewirtschaft und Management ($ 51)
- Bioanalytik (5 52)
- Werkstoff- und Prozesstechnik (5 53)
- Sustainable Engineering-Nachhaltige Produkte und Prozesse (g 54)
- Digital Technology and Consulting (5 55)

an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

(2) lDie Amts- und Funktionsbezeichnungen in dieser StuPO beziehen sich in gleicher Weise sowohl
auf Frauen als auch auf Männer, im Übrigen gilt 5 11 Abs. 7 LHG entsprechend.

A. Allgemeiner Teil

1. Abschnitt
Allgemeine Regelungen

g 2 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Modularisierung

(1) iDie Regelstudienzeit beträgt sieben Fachsemester. 25ie umfasst sechs theoretische Studien-
semester und ein integrieftes praktisches Studiensemester (einschließlich aller in dieser
Studien- und Prüfungsordnung vorgeschriebenen Prüfungsleistungen - g 29 Abs. 3 Sätze 2 und
3 LHG). 3Für Studienangebote in individueller Teilzeit (5 3 Abs. 7) gelten gesonderte

' Regelstudienzeiten. 4Das Studium gliedert sich in das Grundstudium, das nach zwei
Fachsemestern mit der Bachelorzwischenprüfung abschließt, und das Hauptstudium, das mit
der Bachelorprüfung abschließt.

(2) lDas Studium ist modular aufgebaut. 2Ein Modul bezeichnet eine Studieneinheit bestehend aus
einer oder mehreren Lehrveranstaltungen bzw. Modulteilen, die entweder methodisch
aufeinander aufbauen oder inhaltlich zusammengehören. 3Ein Modul bzw. Bestandteil eines
Moduls ist auch die im verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemester durchgeführte
Ausbildung in der Praxis. aDie Inhalte eines Moduls sind so bemessen, dass sie innerhalb eines
Fachsemesters oder innerhalb von zwei aufeinander folgenden Fachsemestern vermittelt
werden können. sFür jedes Modul ist eine Modulprüfung gemäß $ 3 abzulegen.

(3) 1Im Besonderen Teil sind die für den jeweiligen Studiengang zu absolvierenden Module in den
Pflicht- und Wahlpflichtbereichen (Pflicht- bzw. Wahlpflichtmodule) nach Art und Zahl
bestimmt. 2Der inhaltliche Rahmen und die zu erwerbenden Kompetenzen eines Moduls,
ebenso die Modulverantwortlichkeit, sind im Modulhandbuch des betreffenden Studiengangs
beschrieben

(4) lDurch Beschluss des ,Fakultätsrates kann die im Besonderen Teil festgelegte Reihenfolge und
Art der Lehrveranstaltungen und der zugehörigen Prüfungen aus zwingenden Gründen im
Einzelfall für ein Studiensemester abgeändert werden.
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$ 3 Prüfungsaufbau und -fristen; Verlust des Prüfungsanspruchs; individuelle Teilzeit

(1) lDie Bachelorzwischenprüfung besteht aus Modulprüfungen (gS t4 ff ,), die Bachelorprüfung
aus Modulprüfungen (5S 14 ff.), der Bachelor-Thesis ($ 2B) und, sofern im Besonderen Teil für
den jeweiligen Studiengang vorgesehen, aus einer mündlichen Bachelorprüfung (S 29)
und/bder der Verteidigung der Bachelor-Thesis ($ 30). 2Modulprüfungen umfassen eine oder
mehrere benotete oder unbenotete Modulteilprüfung/en. 3Falls eine Modulprüfung nur eine
Modulteilprüfung umfasst, entspricht die Modulteilprüfung der gesamten Modulprüfung. alm
Besonderen Teil werden die Modulprüfungen, einschließlich der zugehörigen
Modu ltei I prüfungen, festgelegt.

(2) lModul- bzw. Modulteilprüfungen werden studienbegleitend in Verbindung mit
Lehrveranstaltungen bzw. mit dem Studium in der Praxis (g 8) abgelegt.

(3) lDie Studierenden werden rechtzeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Modul-
bzw, Modulteilprüfungen als auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und
ebenso über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor-Thesis sowie ggf. über die
Prüfungsmodalitäten der mündlichen Bachelorprüfung und/oder der Verteidigung der Bachelor-
Thesis informiert.

(4) lAuf Antrag einer Studierenden sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gültigen Gesetz
zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (MSchG) festgelegt sind, entsprechend zu
berücksichtigen, zDem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. 3Die

Mutterschutzfristert unterbrechen jede Frist nach dieser StuPO; die Dauer des Mutterschutzes
wird nicht in die Frist eingerechnet.

'(s)

(6)

(7)

lGleichfalls sind die Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes über
die Gewährung von Erziehungsgeld und Elternzeit (BErzGG) auf Antrag iu bärücksichtigen.
2Der Studierende muss bis spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab er die
Elternzeit antreten will, dem zuständigen Prüfungsausschuss unter Beifügung der
erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume
er die Elternzeit in Anspruch nehmen will. 3Der Prüfungsausschqrss hat zu prüfen, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf
Elternzeit nach dem BETzGG auslösen würden, und teilt dem Studierenden das Ergebnis sowie
ggf. die neu festgesetzten Prüfungsfristen unverzüglich mit. lDie Bearbeitungsfrist der
Bachelor-Thesis kann nicht durch die Elternzeit unterbrochen werden. sDas gestellte Thema
gilt als nicht veigeben. 6Nach.Ablauf der Elternzeit erhält der Studierende ein neues Thema.
iDie Bearbeitungszeit kann in begründeten Ausnahmefällen während der Elternzeit jedoch auf
Antrag verlängert werden. sHierüber entscheidet, im Gegensatzzu g 28 Abs. 5, der
Prüfu ngsausschuss.

lDie Prüfungsleistungen der Bachelorzwischenprüfung sollen am Ende des Grundstudiums (2
Fachsemester), die Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung sollen am Ende der
Regelstudienzeit (7, Fachsemester) abgelegt sein, 2Der Prüfungsanspruch und die Zulassung
für den Studiengang erlöschen, wenn die Prüfungsleistungen der Bachelorzwischenprüfung
nicht spätestens drei Fachsemester oder die Prüfungsleistungen der Bachelorprüfung nicht
spätestens drei Fachsemester nach den'in Satz 1 festgelegten Zeitpunkten erbracht sind, es
sei denn, die Fristüberschreitung ist vom Studierenden nicht zu vertreten (5 32 Abs. 5 LHG).
3Gleichfalls entscheidet der Prüfungsausschuss bei Studierenden mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung auf Antrag unter Beifügung entsprechender Nachweise, z. B,
fachärztlicher Bescheinigungen über die Verlängerung der Prüfungsfristen, aDabei kann der
Antragsteller die Hinzuziehung des Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung bei der Antragsbehandlung als beratenden Gast erbitten.

lDie Fakultät entscheidet, welche Bachelorstudiengänge dieser Studien- und Prüfungsordnung
in Teilzeit studiert werden können (individuelle Teilzeit). 2Nähere Regelungen insbesondere
zum Umfang der individuellen Teilzeit, zum Kreis der Berechtigten und zur Regelstudienzeit
finden sich in einer gesonderten Satzung.
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S 4 ECTS-Punkte und Lernumfang

(1) lECTS-Punkte beschreiben entsprechend dem ,,European Credit Transfer System" den
mittleren zeitlichen Arbeitsaufwand, d'er erforderlich ist, um eine einzelne Lehrüeranstaltung
oder ein Modul erfolgreich zu absolvieren. 2Der durchschnittlich erforderliche Arbeitsaufwand
beträgt 30 Stunden pro einen ECTS-Punkt, solange keine abweichende Regelung im
Besonderen Teil getroffen ist.

(2)

(3)

lDie Zuordnung der ECTS-Punkte zu den einzelnen Lehrveranstaltungen bzw. Modulteilen ist
im Besonderen Teil geregelt. zECTS-Punkte werden nur dann vergeben, wenn alle im Rahmen
der jeweiligen Lehrveranstaltung zu absolvierenden Modulteilprüfungen erbracht worden sind
($ 18 Abs. 1). 3Jedem Modul wird die Summe der ECTS-Punkte der zugehörigen
Lehrveranstaltungen zugeordnet. 4Ebenso werden für die bestandene Bachelor-Thesis bzw. für
die mündliche Bachelorprüfung und/oder für die Verteidigung der Bachelor-Thesis ECTS-
Punkte nach Maßgabe des Besonderen Teils vergeben,

lDer Arbeitsaufwand für ein Studiensemester soll 30 ECTS-Punkte betragen. 2Näheres regelt.
der Besondere Teil.
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5 5 Lehr- und Prüfungssprachen, Lehr- und Lernformen

lLehrveranstaltungen und Modul- bzw. Modulteilprüfungen können ganz oder teilweise in einer
Fremdsprache abgehalten werden. 2Des Weiteren können Lehrveranstaltungen und Modul- bzw.
Modulteilprüfungen auch ganz oder teilweise mit Hilfe neuer Medien (2. B. E-Learning) durchgeführt
werden. 3Näheres regelt der Besondere Teil.

2. Abschnitt
Studium in der Praxis

$ 6 Praktikantenamt

1Je Studiengang ist ein Praktikantenamt eingerichtet. 2Ihm obliegt die organisatorische Abwicklung
des verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemesters, die Koordination der
Ausbildungsinhalte und die Pflege der Beziehungen zu den Praxis'stellen. 3Der Leiter des
Praktikantenamtes und dessen Stellvertreter werden vom Fakultätsrat aus den der Fakultät
angehörenden hauptberuflichen Professoren bestellt. aFür verwandte Studiengänge kann ein
gemeinsames Praktikantenamt eingerichtet werden. sDer Leiter des Praktikantenamtes kann seinem
Stellvertreter Tei laufgaben zu r sel bständigen Erledigu ng übertragen.

$ 7 Vorpraktikum

(1) lAls zusätzliche Qualifikation für die Zulassung zum Studium kann ein Vorpraktikum im
Besonderen Teil vorgeschrieben werden. 2Die Inhalte, Dauer und Zuständigkeit für die
Überprüfung der Anerkennung des Vorpraktikums sind im Besonderen Teil festgelegt.

(2) 1In begründeten Ausnahmefällen kann ein Studienbewerber trotz fehlendem oder nicht
vollständig erbrachtem Vorpraktikum auf Antrag zum Studium unter Auflage der
nachträglichen Erbringung des Vorpraktikums zugelassen werden. zDie Entscheidung über die
Zulassung trifft die Rektorin oder der Rektor. 3In diesem Fall ist der Nachweis der
erfolgreichen Ableistung des Vorpraktikums jedoch bis spätestens zum Antritt des 3,
Fachsemesters zu erbringen.

(3) lEine abgeschlossene Ausbildung in einem Ausbildungsberuf des entsprechenden Berufsfeldes
oder eine dem Vorpraktikum gleichwertige Tätigkeit kann als Vorpraktikum anerkannt werden,
zDie Zuständigkeit für die Entscheidung ist im Besonderen Teil geregelt.

3@ Bachelor-StuPO vom 05.05.2021



5 8 Verpflichtendes integriertes praktisches Studiensemester

(1) 1Im verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemester findet ein Teil des Studiums in
einer Einrichtung der Berufspraxis (nachfolgend Praxisstelle genannt) unter der fachlichen
Betreuung eines vom Prüfungsausschuss festgelegten Prüfers statt.

(2) lDie Hochschule arbeitet in allen die Ausbildun,g der Studierenden im verpflichtenden
integrierten praktischen Studiensemester betreffenden Fragen mit den Praxisstellen
zusammen. 2Hochschulinterner Ansprechpartner der Praxisstellen ist das zuständige
Praktikantenamt.

(3) lDie Festlegung, in welchem Semester das verpflichtende integrierte praktische
Studiensemester abzuleisten ist, wird im Besonderen Teil geregelt. zln begründeten
Ausnahmefällen entscheidet der Leiter des Praktikantenamtes auf Antrag des Studierenden
über eine Verlegung in ein anderes Semester.

(4) lDie Beschaffung eines Platzes für das verpflichtende integriefte praktische Studiensemester
obliegt den Studierenden. 2Die Praxisstelle ist vom Studierenden dem Praktikantenamt
vorzuschlagen, 3Dessen Leiter prüft, ob die vorgeschlagene Praxisstelle im Hinblick auf die
übrigen Teile des Studiums inhaltlich geeignet ist. 4lst dies der Fall, genehmigt er für den
jeweiligen Einzelfall die Praxisstelle. sEine Ablehnung ist dem Studierenden innerhalb von vier
Wochen nach Antragstellung schriftlich mitzuteilen. 6Er kann der Ablehnung schriftlich oder
mündlich zur Niederschrift beim Praktikantenamt widersprechen. 7Über den Widerspruch
entscheidet das für die Lehre zuständige Mitglied des Rektorats; es holt dafür das Votum des
zuständigen Praktikantenamtsleiters ein.

lDas verpflichtende integrierte praktische Studiensemester umfasst sechs Monate. 2Über die
Ausbildung während des verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemesters haben die
Studierenden einen schriftlichen Bericht (Praxisbericht) zu erstellen und diesen von der
Praxisstelle und dem festgelegten Prüfer bestätigen zu lassen. 3Der Praxisbericht ist
spätestens in der ersten Vorlesungswoche des dem verpflichtenden integrierten praktischen
Studiensemester folgenden Semesters beim Praktikantenamt abzugeben. aDie Abgabe eines
von der Praxisstelle noch nicht bestätigten Praxisberichtes ist für die Einhaltung der
Abgabefrist hinreichend.

(s)

(6) lVoraussetzungen für das erfolgreiche Erbringen des verpflichtenden integrierten praktischen
Studiensemesters sind, dass nach Abzug von eventuellen Fehltagen 95 in Vollzeit abgeleistete
Anwesenheitstage erreicht wurden, der Praxisbericht.(Abs. 5 Satz 2) fristgerecht und
ordnungsgemäß abgegeben wurde und alle Modul- bzw. Modulteilprüfungen, die dem
verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemester zugeordnet sind, bestanden sind.
2Abweichungen von diesen Voraussetzungen können im Besonderen Teil festgelegt werden.
3Auf Vorschlag der zuständigen Studienkommission können vom Fakultätsrat ergänzende
Richtlinien über das verpflichtende integrierte praktische Studiensemester verabschiedet
werden, in denen studiengangbezogen weitere Einzelheiten geregelt werden. aWird die
Ausbildung in der Praxis nicht als erfolgreich abgeleistet anerkannt, so kann sie einmal
wiederholt werden. sZuständig für die Entscheidung ist der Leiter des Praktikantenamtes. 6In
Zweifelsfä I len entscheidet der Prüfu n gsaussch uss.

(7) 1Während des verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemesters kann die Praxisstelle
nur in begründeten Ausnahmefällen gewechselt werden. 2Der Studierende kann den Wechsel
mittels Schreiben unter Nönnung der Gründe und Beifügen des Vertragsentwurfs der
Folgestelle beim Praktikantenamt beantragen, 3Erst nach Erhalt der Genehmigung kann der
Wechsel erfolgen. aEs gelten die Mitteilungs- und Widerspruchsmöglichkeiten des Absatzes (4),

lDie Teilnahme an Modul- bzw, Modulteilprüfungen im verpflichtenden integrierten praktischen
Studiensemester ist im Besonderen Teil geregelt.

(B)
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3. Abschnitt
Prüfungsorgane und Zuständigkeiten

g 9 Prüfungsausschuss

(1) 1Für die Organisation von Bachelorzwischenprüfungen, Bachelorprüfungen sowie die durch
diese Studien- und Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben ist der für den Studiengang
bestellte Prüfungsausschuss zuständig. 2Er besteht aus mindestens drei, jedoch nicht mehr als
sieben Mitgliedern. 3Die Amtszeit der Mitglieder beträgt vier Jahre. aFür Studiengänge einer
Fakultät oder verwandte Studiengänge kann ein gemeinsamer Prüfungsausschuss gebildet
werden,

(2) lDer Vorsitzende, sein Stellvertreter, die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie
deren Stellveftreter werden vom Fakultätsrat der Fakultät, welcher der Studiengang
zugeordnet ist, bestellt. 2Die Auswahl erfolgt aus dem Kreis der Professoren dieser Fakultät
und dem Kreis der Professoren anderer Fakultäten, die in dem Studiengang regelmäßig
Lehrveranstaltungen abhalten. 3Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird ein Nachfolger für die
restliche Amtszeit bestellt. aBeratend können andere Personen hinzugezogen werden. sDer

Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses.

(3) lDer Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Studien- und
Prüfungsordnung eingehalten werden,

(4) lDie Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Modul- bzw:
Modulteilprüfungen sowie ggf. der mündlichen Bachelorprüfung und/oder der Verteidigung der
Bachelor-Thesis als Beobachter ohne Mitwirkungs- bzw. Stimmrecht teilzunehmen.

(s) lDie Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellveftreter unterliegen der
Amtsverschwiegenheit. 2sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

5 10 Zuständigkeiten

(1) lDer Prüfungsausschuss des jeweiligen Studiengangs entscheidet mit einfacher Mehrheit, wobei
bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag gibt:

1. ob eine Fristüberschreitung nach $ 3 Abs.6 Satz l vom Studierenden zu vertreten ist,

2. über eine Verlängerung der Prüfungsfrist nach $ 3 Abs. 5 und Abs. 6,

3. über die Bestellung der Prüfer und Beisitzer ($ 11),

4,. über die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen
auf Studium und Prüfung (S 22),

5. über die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften (5 21),

6. über den Rücktritt von Studierenden von
Modulteilprüfungen (5 14a Abs. 2),

bereits begonnenen Modul- bzw.

(2)

7. über die Annullierung von Modul- bzw. Modulteilprüfungen bei Vorliegen triftiger Gründe
sowie über die Neuansetzung von Modul- bzw. Modulteilprüfungen ($ 14a Abs. 3),

B. über das Bestehen und Nichtbestehen der Bachelorzwischenprüfung bzw. der
Bachelorprüfung gemäß $ 24 Abs. 1, S 25 Abs. 1, $ 32 Abs. 1, S 35 Abs. 1.

lEntscheidungen des Prüfungsäusschusses sind dem betroffenen Studierenden mitzuteilen.
2Belastende Entscheidungen werden unverzüglich schriftlich mitgeteilt. 3Diese sind mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(3) lDer Prüfungsausschuss wird bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben durch das Zentrale
Prüfu ngsamt unterstützt.
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(4)

(s)

(6)

$ 11 Prüfer und Beisitzer

(1) 1Prüfer einer Modul- bzw. Modulteilprüfung ist in der Regel, wer eine dieser Modul- bzw.
Modulteilprüfung zugrundeliegende Lehrveranstaltung im betreffenden Semester
hauptverantwortlich durchgeführt hat. 2Zu Prüfern können neben Professoren auch
Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für besondäre Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und
Ausbildung erfahrene Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung
festzuEtellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen, 3Die Prüfer der Bachelor-Thesis
sind gemäß $ 28 Abs. 2 und 7 und die Prüfer der mündlichen Bachelorprüfung gemäß g 29
Abs. 2 bzw. die Prüfer der Verteidigung der Bachelor-Thesis gemäß I 30 Abs, 1 zu bestellen.

(2) lDie zu prüfende Person kann für die Bachelor-Thesis Prüfer vorschlagen, 2Der Vorschlag
begründet keinen Anspruch.

(3) lZum Beisitzer bei einer mündlichen Prüfung kann nur bestellt werden, wer mindestens die
durch die Prüfung festzustellende Qualifikation besitzt.

(4) 1Für die Prüfer und Beisitzer gilt $ 9 Abs, 5 öntsprechend.

$ 12 Zentraler Prüfungsausschuss

(1) lAn der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist ein Zentraler Prüfungsausschuss eingerichtet, 2Er

setzt sich zusammen aus dem Rektor oder einem Prorektor als Vorsitzenden, aus den
Vorsitzenden aller Prüfungsausschüsse sowie der Leitung der Studentischen Abteilung.

(2) lDer Zentrale Prüfungsausschuss koordiniert die einheitliche Anwendung der Studien- und
Prüfungsordnung der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

$ 13 Zentrales Prüfungsamt

(1) lZur Unterstützung der Prüfungsausschüsse ist an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen ein
Zentrales Prüfungsamt eingerichtet. zDie Leitung wird vom Rektor oder einem Prorektor
wahrgenommen.

(2) lAufgaben des Zentralen Prüfungsamtes sind insbesondere:

1, Durchführung der Prüfungsanmeldung

2. Verwaltung der Ergebnisse aus den Prüfungsverfahren

3. Ausstellung der individuellen Prüfungs- und ECTS-Punktekarte (,,Transcript of Records") -
nach Vorlage einer Entlastungsbescheinigung der Verwaltung

4. Ausstellung von Zeugnissen, Bachelorurkunden sowie,,Diploma Supplements" - nach
Vorlage einer Entlastungsbescheinigung der Verwaltung

5. Vorbereiten und Ausformulieren von Bescheiden

6. Unterstützung des Prüfungsausschusses gemäß 5 9 Abs. 3 und g 10 Abs. 3

7. Beratung in allgemeinen Studienangelegenheiten und Rechtsfragen zur Studien- und
Prüfungsordnung, Die fachliche Beratung bleibt bei den Hochschullehrern.

lZuständig fü.r die Entscheidung über Widersprüche in Studien- und Prüfungsangelegenheiten
gemäß Abs. 1 ist das für die Lehre zuständige Mitglied des Rektorats (5 B Abs. 2 Satz 3 LHG).

lDer Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung.

lDer Prüfungsausschuss kann bestimmte der ihm obliegenden Aufgaben auf den Vorsitzenden
oder andere Mitglieder übertragen.
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4. Abschnitt
Modul- und Modulteilprüfungen

g 14 Anmeldung und Zulassung zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen

(1) lDie Studierenden müssen zurTeilnahme an den im Besonderen Teil vorgeschriebenen Modul-
bzw. Modulteilprüfungen angemeldet sein. 2Im Urlaubssemester sind die Anmeldung zu sowie
die Teilnahme an Modul- bzw. Modulteilprüfungen nicht möglich. 3Ausgenommen davon sind
beurlaubte Studierende gemäß 5 61 Abs.3 Satz l und 2 LHG.

aDie Anmeldung erfolgt automatisch durch das Zentrale Prüfungsamt

1. in den theoretischen Studiensemestern

- zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen der Pflichtmodule, die den Lehrveranstaltungen
des theoretischen Studiensemesters zugeordnet sind, in dem der Studierende
eingeschrieben ist,

- zu den noch nicht erfolgreich abgeleisteten Modul- bzw. Modulteilprüfungen der
Pflichtmodule aus vorangegangenen Semestern,

- zu den Wiederholungsprüfungen nicht bestandener Modul- bzw. Modulteilprüfungen
der Wahlpflichtmodule.

2. im verpflichtenden integjrierten praktischen Studiensemester

- zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen der Pflichtmodule, die dem verpflichtenden
integrierten praktischen Studiensemester zugeordnet sind.

sDurch Antrag des Studierenden an das Zentrale Prüfungsamt erfolgt die Anmeldung

3, in den theoretischen Studiensemestern

zu Modulteilprüfungen von Lehrveranstaltungen, die einem höheren theoretischen
Studiensemester zugeordnet sind als dem, in dem der Studierende eingeschrieben ist,
sofern die ggf. erforderlichen Modul- bzw. Modulteilprüfungen gemäß $ 14 Abs; 2
nachgewiesen sind,
zu den Modulteilprüfungen der Wahlpflichtmodule, sofern es sich nicht um
Wiederholu ngsprüfu ngen handelt,
zu Zusatzprüfungen gemäß $ 27,

4. im verpfllchtenden integrierten praktischen Studiensemester

zu den noch nicht erfolgreich abgeleisteten Modul- bzw. Modulteilprüfungen der Pflicht-
und Wahlpflichtmodule aus vorangegangen Semestern,
zu Modulteilprüfungen von Lehrveranstaltungen, die einem höheren theoretischen
Studiensemester zugeordnet sind als dem, in dem der Studierende eingeschrieben ist,
sofern die ggf. erforderlichen Modul- bzw. Modulteilprüfungen gemäß 5 14 Abs, 2
nachgewiesen sind,

(2)

6liegen die für die Prüfungsteilnahme notwendigen Voraussetzungen vor, so wird die zu
prüfende Person mit der Anmeldung zu der jeweiligen Modul- bzw. Modulteilprüfung
zugelassen. TDer Rücktritt von Modul- bzw. Modulteilprüfungen ist in $ 14a geregelt.

lAls Voraussetzung für die Zulassung zu einer Modul- bzw. Modulteilprüfung kann aus Gründen
der inhaltlichen Gestaltung des jeweiligen Studiengangs gefordeft werden, dass zuvor andere
Modul- bzw. Modulteilprüfungen bestanden wurden (siehe Besonderer Teil). 2Weitere fachliche
Zulassungsvoraussetzungen zu den jeweiligen Modul- bzw. Modulteilprüfungen sind ggf, im
Besonderen Teil festgelegt. 3Die Zulassung zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen des
Hauptstudiums wird im Besonderen Teil geregelt. aDie Zulassung zu Modul- bzw.
Modulteilprüfungen gemäß $ 14 Abs. 1 Nr. 3 und 4 kann im Hinblick auf den vom
Studierenden inigeslmt zu leistenden Workload von der Entscheidung durch den zuständigen
Prüfungsausschuss abhängig gemacht werden und wird dann im Besonderen Teil näher
geregelt.
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(3) 1Zu einer Modul- bzw. Modulteilprüfung der Bachelorzwischenprüfung bzw. der
Bachelorprüfung zugelassen werden kann nur, wer

1. in seinem Bachelorstudiengang in der Hochschule Albstadt-Sigmaringen zugelassen und
immatrikuliert ist,

2. seinen Prüfungsanspruch in diesem Bachelorstudiengang nicht verloren hat,

3. ggf. die gemäß Abs. 2 geforderten Modul- bzw. Modulteilprüfungen bestanden hat,

4. sich form- und fristgerecht zur Prüfung angemeldet hat.

5 l4a Rücktritt und Abbruch von Prüfungen

(1) lEin Rücktritt von Modul- bzw. Modulteilprüfungen durch Nichtteilnahme ist bis unmittelbarvor
Prüfungsbeginn ohne Angabe von Gründen möglich.

(2) lEin Rücktritt von bereits begonnenen Modul- bzw. Modulteilprüfungen ist grundsätzlich nicht
möglich.

(3) lWird eine bereits begonnene Modul- bzw. Modulteilprüfung abgebrochen oder liegen
besondere Umstände vor, kann bei Vorliegen triftiger Gründe ein Antrag auf nach[räglichen
Rücktritt von bzw. Annullierung dieser Modul- bzw. Modulteilprüfung gestellt werden. 2Die

Entscheidung über den Antrag trifft der PrüfLlngsausschuss.

$ 15 Prüfungsarten

(1) lDie für den Nachweis einer Modul- bzw. Modulteilprüfung geforderte Prüfungsart wird jeweils
im Besonderen Teil festgelegt. 2Modul- bzw. Modulteilprüfungen können als

1. Klausurarbeiten,

2. mündliche Prüfungen,

3. Referate,

4. Hausarbeiten,

5. Laborarbeiten,

6. Praxisbericht,

7. Praktische Arbeit,

B. Bachelor-Thesis

erbracht werden. :Weitere spezielle Prüfungsarten (wie z, B. Distanzprüfungen als Online-
Prüfungen) werden im Besonderen Teil geregelt. aEine Modul- bzw. Modulteilprüfung kann sich
auch aus mehreren Prüfungsarten zusammensetzen,

(2) lMacht die zu prüfende Person glaubhaft, dass es ihr wegen länger andauernder oder ständiger
gesundheitlicher Beschwerden nicht möglich ist, Modul- bzw. Modulteilprüfungen ganz oder
teilweise in der vorgesehenen. Form abzulegen, so kann vom Vorsitzenden des zuständigen
Prüfungsausschusses auf Antrag gestattet werden, die Modul- bzw. Modulteilprüfungen

. innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Modul- bzw.
Modulteilprüfungen in einer anderen Form zu erbringen (Nachteilsausgleich). 2Der formlose
Antrag muss spätestens vier Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums unter Beifügung eines
fachärztlichen Attestes beim zuständigen Prüfungsaussthussvorsitzenden eingereicht werden,

(3) lDie Bearbeitungszeit der Klausurarbeiten ist im Besonderen Teil festgelegt.
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(4) 1Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kollegialprüfung)
oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines Beisitzers (S 11) als Gruppenprüfung oder als
Einzel prüfu ng abgelegt.

lDie Dauer der mündlichen Modulteilprüfung beträgt für jede zu prüfende Person mindestäns
10 Minuten, höchstens 30 Minuten, 2Weitere Einzelheiten sind im Besonderen Teil festzulegen

lDie wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung werden in einem
Protokoll festgehalten.

(s)

(6)

(7) lstudierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen mündlichen Prüfung
unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörende
zugelassen, es sei denn, die zu prüfende Person oder der Prüfer widerspricht. zDie Zulassung
erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse.

$ 16 Prüfungstermine

(1) lDie Modul- bzw. Modulteilprüfungen, die als Klausuren oder mündliche Prüfungen zu
erbringen sind, werden in der Regel während des Prüfungszeitraumes im Anschluss an die
Vorlesungszeit des jeweiligen Studiensemesters erbracht. 2Soweit fachlich oder organisatorisch
begründet sowie bei Blockveranstaltungen sind - nach erfolgter Prüfungsanmeldung durch das
Zentrale Prüfungsamt - Ausnahmen möglich. 3Welche Modul- bzw. Modulteilprüfungen
außerhalb des Prüfungszeitraums erbracht werden, wird jeweils im Besonderen Teil festgelegt.
aln besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss für einzelne Modul-
bzw. Modulteilprüfungen Prüfungstermine außerhalb des Prüfungszeitraums für das
betreffende Semester festlegen. sDie Bekanntgabe der Prüfungszeiträume erfolgt
hochschulöffentlich in der Regel zu Beginn des jeweiligen Semesters. sDie genauen
Prüfungstermine der einzelnen Modul- bzw. Modulteilprüfungen werden den zu prüfenden
Personen rechtzeitig durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise
bekannt gegeben. TSatz 6 betrifft auch Prüfungstermine für Modul- bzw. Modulteilprüfungen,
die außerhalb des Prüfungszeitraums angeboten werden.

(2) 1Für die Modul- bzw. Modulteilprüfungen, die nicht als Klausuren oder mündliche Prüfungen zu
erbringen sind (2. B. studienbegleitende Leistungen), gibt der Prüfer zu Beginn des Semesters
die Prüfungsmodalitäten (2. B. zum Bestehen erforderliche Anwesenheitstermine),
insbesondere die Prüfungstermine, in geeigneter Weise bekannt.

$ 17 Bewertung der Modul- bzw. Modulteilprüfungen

(1) lDie Noten für die einzelnen zu benotenden Modul- bzw, Modulteilprüfungen (Modul- bzw
Modulteilnoten) werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. 2Für die Bewertung der
benoteten Modul- bzw. Modulteilprüfungen sind folgende Notenstufen zu verwenden:

1 = sehr gut (hervorragende Leistung)

2 = gut (Leistung, die erheblich über dem Durchschnitt liegt)

3 = befriedigend (Leistung, die durchschnittlichen A.nforderungen entspricht)

4 = ausreichend (Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt)

5 = nicht ausreichend (Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr
genü9t)

3Zur differenzierten Bewertung der benoteten Modul- bzw. Modulteilprüfungen sind
Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Notenziffer um 0,3 zulässig.
aDabei können ausschließlich folgende Noten vergeben werden:
I,0 i L,3 i 7,7 i 2,0 ; 2,3 i 2,7 ) 3,0 ; 3,3 I 3,7 i 4,0 ; 4,7 ; 5,0
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(2) lModulprüfungen, die mindestens eine benotete Modulteilprüfung umfassen, werden benotet
(Modulnote).2Die Modulnote errechnet sich aus dem gewichteten Mittel der Modulteilnoten aller
zugehörigen benoteten Modulteilprüfungen, wobei eine Ab- oder Aufrundung auf x,0, x,3 und
x,7 erfolgt. 3Die Gewichtung der einzelnen Modulteilnoten erfolgt in der Regel proportional
gemäß den ECTS-Punkten und ist dem jeweiligen Prüfungsplan im Besonderen Teil zu
entnehmen.

(3) lUnbenotete Modulteilprüfungen werden bewertet mit

BE = bestanden,
NB = nicht bestanden

$ 18 Bestehen der Modul- bzw. Modulteilprüfungen

(1) lEine benotete Modul- bzw. Modulteilprüfung ist bestanden (bzw, erbracht), wenn sie
mindestens mit ,,ausreichend" (4,0) bewertet wurde; eine unbenotete Modulteilprüfung ist
erbracht, wenn sie mit,,bestanden" bewertet wurde, .

(2) lEine Modulprüfung ist bestanden, wenn alle zugehörigen Modulteilprüfungen einzeln erbracht
wurden.

(3) lEine Modul- bzw. Modulteilprüfung gilt als mit ,,nicht ausreichend" (5,0) bzw. ,,nicht bestanden"
bewertet, wenn eine schriftliche oder praktische Modul- bzw. Modulteilprüfung (2. B. ein Bericht)
nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

$ 19 Wiederholung von Modul- bzw. Modulteilprüfungen - Verlust des Prüfungsanspruchs

(1) lDie Wiederholung einer bestandenen Modul- bzw. Modulteilprüfung ist nicht zulässig. 2Nicht
bestandene Modul- bzw. Modulteilprüfungen können, sofern die in $ 3 Abs. 6 festgelegten
Fristen eingehalten werden, zweimal wiederholt werden. 3Davon unberührt bleibt 5 28 Abs. B.
4Wird eine Modul- bzw. Modulteilprüfung in der 2. Wiederholung (3. Versuch) nicht bestanden,
so gilt sie als endgültig nicht bestanden. sEin Studiengang kann im Besonderen Teil regeln,
dass für eine zweite Wiederholung einer Modul- bzw. Modulteilprüfung ein Antrag des Prüflings
auf mündliche Prüfung zulässig ist; 6Im Besonderen Teil sind in diesem Falle Spezifizierungen
zum Umgang mit einem solchen Antrag getroffen. 7Über einen solchen Antrag entscheidet der
Prüfungsausschuss des Studiengangs im Einvernehmen mit dem Prüfer.

(2) lEin an der der Hochschule Albstadt-Sigmaringen begonnenes Prüfungsverfahren kann nicht
durch eine anerkannte oder angerechnete Leistung abgeschlossen werden.

(3) 1Prüfungen werden im halbjährlichen Turnus angeboten. 2Ausnahmen hierzu können bei
Studiengängen, die ein jährliches Zulassungsverfahren festgelegt haben, im Besonderen Teil
festgelegt werden.

5 2O (nicht belest)

5 21 Täuschung und Ordnungsverstoß

(1) lVersucht die zu prüfende Person, das Ergebnis ihrer Modul- bzw, Modulteilprüfung durch
Täuschung oder Benutzung nicht zugelässener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende

. Modul- bzw. Modultellprüfung durch den oder die Prüfer mit,,nicht ausreichend" (5,0) bzw. mit
,,nicht bestanden" bewertet, zWer den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann von
dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Modul- bzw.
Modulteilprüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Modul- bzw. Modulteilprüfung
lnit,,nicht ausreichend" (5,0) bzw. mit,,nicht bestanden" bewertet. 3In schwerwiegenden
Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende Person von der Erbringung weiterer Modul-
bzw. Modulteilprüfungen ausschließen.

lDie von der Entscheidung betroffene Person kann innerhalb einer Frist von einem Monat
verlangen, dass die Entscheidungen nach Abs, 1 vom Prüfungsausschuss überprüft werden
2Belastende Entscheidungen sind ihr schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer
Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
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5 22 Anerkennung und Anrechnung auf Studium und Prüfung

(1) lStudien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse, die in Studiengängen an
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien der Bundesrepublik
Deutschland oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten
Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen
Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen oder Abschlüssen besteht, die
ersetzt werden. zDie Anerkennung dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von
Prüfungen oder der Aufnahme eines weiteren Studiums.

(2) lsoweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten
über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich (Aquivalenzabkommen) Studierende
ausländischer Staaten abweichend von Abs. 1 und 5 59 Abs. 1 Satz 1 LHG in der geltenden
Fassung (Zugangsvoraussetzungen zu einem Masterstudiengang) begünstigen, gehen die
Regelungen der Aquivalenzabkommen vor.

(3) lEin einschlägiges verpflichtendes integriertes praktisches Studiensemester ($ B Abs. 5 und 6)
wird anerkannt, sofern es nach den entsprechenden Praktikantenrichtlinien des Besonderen
Teils absolviert worden ist.

(4) lWerden Studien- und Prüfungsleistungen als Studienzeiten und Modul- bzw.
Modulteilprüfungen anerkannt, sind die Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind -
zu übernehmen und in die Berechnung der Modulnoten und der Gesamtnote einzubeziehen.
2Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk ,,bestanden" aufgenommen. 3Eine

Kennzeichnung derAnerkennung im Zeugnis ist zulässig. aFür die anerkannten Modul- bzw.
Modulteilprüfungen sind ECTS-Punkte gemäß 5 4 Abs. 2 und nach Maßgabe des Besonderen
Teils zu vergeben.

(4a) lAußerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten dürfen höchstens 50
Prozent des Hochschulstudiums ersetzen ($ 35 Abs, 3 Satz 2 LHG). 2Diese werden in einem
individuellen Verfahren angerechnet,
- wenn zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang geltenden

Voraussetzungen erfüllt sind und
- die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien-

und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind.
3Der Besondere Teil kann pauschale Anrechnungsverfahren regeln.
aEine Kennzeichnung der Anrechnung von außerhalb des Hochschulsystems erworbenen
Kenntnissen und Fähigkeiten ist zulässig,

(s) lAnträge auf Anerkennung und Anrechnung sind im Rahmen des Bewerbungsverfahrens um
einen Studienplatz an der Hochschule Albstadt-sigmaringen, spätestens jedoch vier Wochen
nach Aufnahme des Studiums zu stellen, 2Anträge auf Anerkennung von Studien- und
Prüfungsleistungen eines Studiensemesters im Ausland sind spätestens vier Wochen nach
Wiederaufnahme des Studiums an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen im direkten Folge-
zum Auslandssemester zu stellen. 3Es obliegt dem Antragsteller, die erforderlichen
Informationen über die anzuerkennende oder anzurechnende Leistung bereitzustellen. aGanz

oder teilweise ablehnende Entscheidungen werden schriftlich begründet und mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehen.

(6) 1Über die Anerkennung und Anrechnung entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss unter
Beteiligung eines Fachdozenten oder des Modulverantwortlichen.

Hochschule
Albstadt-sigmaringen
Albstadt-Sigmaringen University Bachelor-StuPO vom 05,05.2021 11



5. Abschnitt
Bachelorzwischen prüfu ng

$ 23 Zweck der Bachelorzwischenprüfung

lDurch die Bachelorzwischenprüfung soll nachgewiesen werden, dass die inhaltlichen Grundlagen {es
Fachgebiets und ein methodisches Instrumentarium erworben wurden.

$ 24 Gesamtergebnis und Zeugnis

(1) lDie Bachelorzwischenprüfung ist bestanden, wenn alle Modulprüfungen des Grundstudiums
bestanden sind (festgelegt im Besonderen Teil) und ein ggf, nach g 7 Abs. 1 vorgeschriebenes
Vorpraktikum erbracht wurde.

(2) 1Für die bestandene Bachelorzwischenprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. 2Diese

berechnet sich aus dem gewichteten Mittel der gemäß 5 17 Abs, 2 bis 3 gebildeten
Modulnoten. 3Als Gewicht einer Modulnote dient dabei die Summe der gemäß 5 17 Abs. 2
gebildeten Gewichte der zugehörigen Modulteilnoten, aBei der Bildung der Gesamtnote wird
nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. sAlle weiteren Stellen werden
ohne Rundung gestrichen.

(3) 1Über die bestandene Bachelorzwischenprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von
vier Wochen, ein Zeugnis ausgestellt, das die Modulnoten, die den Modulen gemäß g 4 Abs. 2
zugeordneten ECTS-Punkte und die Gesamtnote enthält; die Noten sind mit dem ermittelten
Dezimalwert als Klammerzusatz zu versehen,

lDas Zeugnis trägt als Abschlussdatum das Datum des Tages, an dem das letzte Modul
erbracht worden ist. zEs wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterschrieben.

(4)

5 25 Endgültiges Nichtbestehen der Bachelorzwischenprüfung

(1) lDie Bachelorzwischenprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn

1 der Prüfungsanspruch aufgrund einer Fristüberschreitung gemäß 5 3 Abs. 6 verloren
wurde oder

2 eine Modul- bzw. Modulteilprüfung eines Pflicht- oder Wahlpflichtmoduls gemäß g 19
Abs. 1 in einer zweiten Wiederholung nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt.

(2) lWurde die Bachelorzwischenprüfung endgültig nicht bestanden, wird auf Antrag und gegen
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine
Bescheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Modul- bzw. Modulteilprüfungen und deren
Noten sowie die noch nicht erbrachten Modul- bzw. Modulteilprüfungen enthält und erkennen
lässt, dass die Bachelorzwischenprüfung endgültig nicht bestanden ist,

$ 26 Ungültigkeit der Bachelorzwischenprüfung

(1) lHat die zu prüfende Person hei einer Modul- bzw. Modulteilprüfung getäuscht und wird diese
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann äas Ergebnis der Modul-
bzw. Modulteilprüfung entsprechend 5 21 Abs. 1 berichtigt werden. 2Die Modulteilprüfung, die
zugehörige Modulprüfung sowie die Bachelorzwischenprüfung werden für nicht bestanden
erklärt.

(2) lWaren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modul- bzw. Modulteilprüfung nicht erfüllt,
ohne dass die zu prüfende Person darüber getäuscht hat, und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modul-
bzw. Modulteilprüfung geheilt, 2Wurde zu Unrecht erwirkt, dass eine Modul- bzw.
Modulteilprüfung abgelggt werden konnte, so können die Modulteilprüfung, die zugehörige
Modulprüfung und die Bachelorzwischenprüfung nachträglich für nicht bestanden erklärt
werden.

lDer betroffenen Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Außerung zu geben
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(4) lDas unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. 2Eine Entscheidung
nach Abs. 1 ist nach einer Fristvon fünf lahren ab dem Datum des Zeugnisses
ausgeschlossen.

6. Abschnitt
Bachelorprüfung

5 27 Zweck der Bachelorprüfung

lDie Bachelorprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die
Bachelorprüfung wird festgestellt, ob die Zusammenhänge des Faches überblickt werden, die Fähigkeit
vorhanden ist, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden, und die für den Übergang
in die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben wurden.

$ 28 Bachelor-Thesis

(1) lDie Bachelor-Thesis ist eine Prüfungsarbeit.2Sie soll leigen, dass innerhalb einer
vorgegebenen Frist ein Problem aus einem Fachgebiet des gewählten Studiengangs
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden bearbeitet werden kann. 3Das Thema der
Bachelor-Thesis darf erst ausgegeben werden, wenn die zu prüfende Person

2.

1 alle Modul- bzw. Modulteilprüfungen, die den ersten fünf Semestern zugeordnet sind,
bestanden hat,

seit mindestens einem Semester an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen
immatrikuliert ist.

4In besonders begründeten Ausnahmefällen kann aus didaktischen Gründen für einzelne Modul-
bzw. Modulteilprüfungen hiervon abgewichen werden. sDies ist im Besonderen Teil zu regeln.

(2) lDie Bachelor-Thesis wird von einem Professor ausgegeben und betreut.
2Ein zusätzlicher Betreuer kann sein:

. ein weiterer hauptamtlicher Professor,
' ein Lehrbeauftragter oder eine Lehrkraft für besondere Aufgaben, soweit diese an der

Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einem für den jeweiligen Studiengang relevanten
Bereich tätig ist,

. eine in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Person, die selbst mindestens
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt.

3Findet der Studierende keine(n) Betreuer, so sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
dafür, dass dieser rechtzeitig einen Betreuer für die Bachelor-Thesis erhält. aSoll die Bachelor-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu
der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

lNach Überprüfung der Voraussetzungen für die Ausgabe der Bachelor-Thesis durch das
Zentrale Prüfungsamt gibt der betreuende Professor die Bachelor-Thesis aus. 2Thema und
Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. 3Die Studierenden können Themenwünsche äußern.

(3)

(4) lDie Bachelor-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag eines jeden Gruppenmitglieds aufgrund der Angabe
von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen
nach Abs, 1 erfüllt.

(s) 1Für die Bachelor-Thesis sollen 12 ECTS-Punkte vergeben werden. 2Sie ist innerhalb von drei
Monaten zu bearbeiten.3Das Nähere regelt der BesondereTeil.4Soweit dies aus Gründen, die
von der zu prüfenden Person nicht zu vertreten sind, erforderlich ist, kann die
Bearbeitungszeit um höchstens einen Monat verlängert werden; die Entscheidung darüber
trifft der erste Prüfer. sln dessen Verhinderungsfall entscheidet der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses. 6Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelor-Thesis sind vom
Betreuer (ggf. von den Betreuern) so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der
Bachelor-Thesis eingehalten werden kann, 7Näheres regelt der Besondere Teil.
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(6) lDie Bachelor-Thesis ist fristgerecht beim Prüfungssekretariat abzugeben; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 2Bei der Abgabe ist schriftlich zu versichern, dass
die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit der entsprechend gekennzeichnete Anteil der Arbeit -
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
wurden.

(7) lDie Bachelor-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten. 2Einer der Prüfer (1. Prufer) muss ein
hauptamtlicher Professor an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sein. 3Dieser ist auch
Betreuer der Bachelor-Thesis (s. Abs. 2). aDie Note errechnet sich aus dem arithmetischen
Mittel der von den Prüfern entsprechend 5 17 Abs, 1 und 3 erteilten Noten, wobei eine Ab-
oder Aufrundung auf *,0, ,*,3 und x,7 erfolgt. sDas Bewertungsverfahren soll vier Wochen
nicht überschreiten. 6Die Bachelor-Thesis ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note
,,ausreichend" bewertet wurde, TWird die Bachelor-Thesis nicht innerhalb der vorgegebenen
Bearbeitungszeit erbracht, so gilt sie als mit,,nicht ausreichend" (5,0) bewertet.

(B) lDie Bachelor-Thesis kann bei einer Bewertung, die schlechter als,,ausreichend" (4,0) ist,
einmal wiederholt werden, sofern die in $ 3 Abs. 6 festgesetzten Fristen nicht überschritten
werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen.2Die Ausgabe eines neuen Themas ist
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach der Beka.nntgabe des Nichtbestehens schriftlich
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. 3Wird die Antragsfrist versäumt,
erlischt der Prüfungsanspruch, es sei denn, das Versäumnis ist von der zu prüfenden Person
nicht zu vertreten. aS 15 Abs. 2, g tg Abs, 1 Satz 1 und g 21 gelten entsprechend.

$ 29 Mündliche Bachelorprüfung

(1) lsofern dies im Besonderen Teil für den jeweiligen Studiengang vorgesehen ist, hat der
Studierende eine mündliche Bachelorprüfung abzulegen. zDie Anforderungen für diese Prüfung
sind im Besonderen Teil geregelt.

(2) lDie mündliche Bachelorprüfung ist von zwei Prüfern abzunehmen. 2Mindestens ein Prüfer wird
aus dem Kreis der hauptamtlichen Professoren bestellt,
3Der zweite Prüfer kann sein:
r ein weiterer hauptamtlicher Professor,. ein Lehrbeauftragter oder eine Lehrkraft für besondere Aufgaben, soweit diese an der

Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einem für den jeweiligen Studiengang relevanten
Bereich tätig ist,

' eine in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Person, die selbst mindestens
die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt.

(3) lDie zu prüfenden Personen werden elnzeln geprüft. 2Die Dauer der mündlichen
Bachelorprüfung beträgt mindestens 20 Minuten, höchstens 45 Minuten. 3Der Prüfungstermin
ist der zu prüfenden Person rechtzeitig bekannt zu geben,

lDie Note der mündlichen Bachelorprüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der
von den Prüfern entsprechend g 17 Abs. 1 und 3 erteilten Noten, wobei eine Ab- oder
Aufrundung auf x,0, *,3 und x,7 erfolgt, 25ie ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note
,,ausreichend" (4,0) bewertet wurde. 3Das Ergebnis ist der geprüften Persbn im Anschluss an
die Prüfung bekannt zu geben. a$ 15 Abs. 6 und 7 gelten entsprechend.

(4)

(s) lDie mündliche Bachelorprüfung kann bei einer Bewertung, die schlechter als,,ausreichend"
(4,0) ist, einmal wiederholt werden, sofern die in g 3 Abs. 6 festgesetzten Fristen nicht
überschritten werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 25 15 Abs. 2,9 t9 Abs. 1

Satz 1 und $ 21 gelten entsprechend,
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$ 3O Verteidigung der Bachelor-Thesis

(1) lsofern dies im Besonderen Teil für den jeweiligen Studiengang vorgesehen ist, findet eine
Verteidigung der Bachelor-Thesis statt. 2Die Verteidigung der Bachelor-Thesis besteht aus
Vortrag und Fachdiskussion. 3Sie findet vor einer Prüfungskommission statt, welche der
zuständige Prüfungsausschuss einsetzt. alhr gehören zwei Prüfer an: der 1. Prüfer der
Bachelor-Thesis sowie ein weiterer vom zuständigen Prüfungsausschuss zu bestellender Prüfer
sDies ist der 2. Prüfer der Bachelor-Thesis oder ein Professor der betreffenden Fakultät, der
nicht Prüfer der Bachelor-Thesis ist.

(2) lDie Anforderungen für die Verteidigung der Bachelor-Thesis sind im Besonderen Teil geregelt,

(3) lZur Verteidigung der Bachelor-Thesis werden die Professoren, Lehrbeauftragten und
Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die Rektorin oder der Rektor, die Prorektoren und die
Dekane eingeladen. 2Die Verteidigung ist im Rahmen der verfügbaren Plätze öffentlich. 3Aus

wichtigen Gründen oder auf Antrag des Studierenden ist die Öffentlichkeit von der gesamten
Verteidigung der Bachelor-Thesis bzw. nur von Teilen der Verteidigung der Bachelor-Thesis
auszuschließen.

(4) lDer Termin der Verteidigung der Bachelor-Thesis wird unverzüglich nach Eingang der
Bachelor-Thesis durch den Prüfungsausschuss festgelegt und dem Bewerber schriftlich
mitgeteilt. zDie Frist zwischen dieser Mitteilung und dem Termin der Verteidigung der
Bachelor-Thesis soll mindestens zwei Wochen betragen. 3Eine kürzere Frist kann nur im
Einvernehmen mit dem Studierenden festgesetzt werden.

(s) lTermin und Ort der Verteidigung der Bachelor-Thesis werden hochschulöffentlich bekannt
gemacht.

lDer wesentliche Verlauf der Verteidigung ist in einer Niederschrift festzuhalten,

lDie Note der Verteidigung der gachetor-fhesis errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel
der von den Prüfern entsprechend 5 17 Abs. 1 und 3 erteilten Noten, wobei eine Ab- oder
Aufrundung auf x,0, x,3 und x,7 erfolgt. 2Sie ist bestanden, wenn sie mindestens mit der Note

,,ausreichend" (4,0) bewertet wurde, 3Das Ergebnis ist der geprüften Person im Anschluss an
die Verteidigung der Bachelor-Thesis bekannt zu geben.

(6)

(7)

(B) lDie Verteidigung der Bachelor-Thesis kann bei einer Bewertung, die schlechter als

,,ausreichend" (4,0) ist, einmal wiederholt werden, sgfern die in 5 3 Abs, 6 festgesetzten
Fristen nicht überschritten werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2$ 15 Abs,
2, g 19 Abs. 1 Satz 1 und $ 21 gelten entsprechend.

$ 31 Zusatzprüfungen

lstudierende können über die vorgeschriebenen Modulprüfungen hinaus weitere Modul- bzw.
Modulteilprüfungen absolvieren. 2Die hierbei erzielten Noten und erarbeiteten ECTS-Punkte gehen
nicht in das Gesamtergebnis der Bachelorprüfung ein,

5 32 Gesamtergebnis und Zeugnis

(1) lDie Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Modulprüfungen des Hauptstudiums (festgelegt
im Besonderen Teil) sowie die Bachelor-Thesis und ggf. die mündliche Bachelorprüfung
und/oder die Verteidigung der Bachelor-Thesis bestanden sind.
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(2) 1Für die bestandene Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. 2Diese berechnet sich
aus dem gewichteten Mittel der gemäß $ 17 Abs. 2 und 3 gebildeten Modulnoten der Pflicht.
und Wahlpflichtmodule des Hauptstudiums sowie der Note der Bachelor-Thesis und ggf. der
Note der mündlichen Bachelorprüfung und/oder der Verteidigung der Bachelor-Thesis. 3Als

Gewicht einer Modulnote dient dabei die Summe der gemäß $ 17 Abs. 2 gebildeten Gewichte
der zugehörigen Modulteilnoten. aAls Gewicht der Bachelor-Thesis und der mündlichen
Bachelorprüfung und/oder der Verteidigung der Bachelor-Thesis dienen in der Regel die im
Besonderen Teil zugeordneten ECTS-Punkte. sBei der Bildung der Gesamtnote wird nur die
erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. 6Alle weiteren Stellen werden ohne
Rundung gestrichen.

TDie Gesamtnote lautet:

Bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 =

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 =

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 =

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 =

bei einem Durchschnitt ab 4,1 =

sehr gut;

guti

befriedigend;

ausreichend;

nicht ausreichend

(3) lBei überragenden Leistungen (Gesamtnote mindestens 1,2) wird das Gesamturteil,,mit
Auszeichnung bestanden" erteilt.

1Über die bestandene Bachelorprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier
Wochen, ein Zeugnis ausgestellt. 2In das Zeugnis sind die Modulnoten und die den Modulen
gemäß $ 4 Abs. 2 zugeordneten ECTS-Punkte, das Thema der Bachelor-Thesis, deren Note
und die zugeordneten ECTS-Punkte, ggf. die Note der mündlichen Bachelorprüfung und/oder
der Verteidigung der Bachelor-Thesis und die zugeordneten ECTS-Punkte sowie die
Gesamtnote aufzunehmen; die Noten sind mit dem ermittelten Dezimalwert als
Klammerzusatzzu versehen. 3Auf Antrag sind ggf. ferner die Wahlrichtung und die bis zum
Abschluss der Bachelorprüfung benötigte Fachstudiendauer aufzunehmen,

(4)

(s) lDas Zeugnis trägt als Abschlussdatum das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfung
(Modulteilprüfung, Bachelor-Thesis, mündliche Bachelorprüfung und/oder Verteidigung der
Bachelor-Thesis) erbracht'worden ist. 2Es wird von der Rektorin oder dem Rektor und der/dem
Vorsitzenden des Prüfu ngsausschusses u nterschrieben.

(6) lAuf Antrag wird ein englischsprachiges Zeugnis erstellt

5 33 Bachelorgrad und Urkunde

(1) lDie Hochschule Albstadt-Sigmaringen verleiht nach bestandener Bachelorprüfung den
Bachelorgrad, dessen Bezeichnung und Abkürzung im Besonderen Teil festgelegt sind.

(2) lGleichzeitig mit dem Zeugnis wird die Urkunde über den Bachelorgrad mit dem Datum des
Zeugnisses ausgehändigt. zDarin wird die Verleihung des Bachelorgrades beurkundet, 3Die

Urkunde wird von der Rektorin oder dem Rektor unterzeichnet und mit dem Siegel der
Hochschule Albstadt-Sigmaringen versehen.

$ 34 Diploma Supplement

(1) lZusätzlich wird dem Absolventen ein ,,Diploma Supplement" in englischer Sprache
ausgehändigt, das Informationen über die Studieninhalte, den Studienverlauf und die mit dem
Abschluss erworbenen akadqmischen und beruflichen Qualifikationen enthält.

(2) lDas ,,Diploma Supplement" trägt das Datum des Zeugnisses und wird von der/dem
Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschussqs unterzeichnet.
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$ 35 Endgültiges Nichtbestehen der Bachelorprüfung

(1) lDie Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn

1, der Prüfungsanspruch aufgrund einer Fristüberschreitung gemäß $ 3 Abs. 6 verloren
gegangen ist,

2. eine Modul- bzw. Modulteilprüfung eines Pflicht- oder Wahlpflichtmoduls in einer
zweiten Wiederholung nicht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt,

3. die Bachelor-Thesis im zweiten Versuch nicht bestanden ist oder als nicht bestanden
g itt,

4. sofern im Besonderen Teil vorgesehen, die mündliche Bachelorprüfung und/oder die
Verteidigung der Bachelor-Thesis im zweiten Versuch nicht bestanden ist oder als nicht
bestanden gilt.

(2)

(3)

1Über das endgültige Nichtbestehen der Bachelorprüfung wird ein Bescheid erstellt, der mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.

lWurde die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, wird zusätzlich eine individuelle
Prüfungs- und ECTS-Punkteaufstellung (,,Transcript of Records") ausgestellt.

Hoch!chulc
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$ 36 Ungültigkeit der Bachelorprüfung

(1) lHat die zu prüfende Person bei einer benoteten Modul- bzw. Modulteilprüfung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Note der
Modul- bzw. Modulteilprüfung entsprechend 5 21 Abs, 1 berichtigt werden.2Die
Modulteilprüfung, die zugehörige Modulprüfung und die Bachelorprüfung werden für nicht
bestanden erklärt. 3Entsprechendes gilt für die Bachelor-Thesis und ggf, für die mündliche
Bachelorprüfung und/oder für die Verteidigung der Bachelor-Thesis.

(2) lWaren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modul- bzw. Modulteilprüfung nicht erfüllt,
ohne dass die zu prüfende Person darüber getäuscht hat, und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigen des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Modul-
bzw. Vodulteilprüfung geheilt. zWurde zu Unrecht erwirkt, dass die Modul- bzw.
Modulteilprüfung abgelegt werden konnte, so können die Modulteilprüfung, die zugehörige
Modulprüfung und die Bachelorprüfung nachträglich für nicht bestanden erklärt werden,
3Entsprechendes gilt für die Bachelor.-Thesis und ggf. für die mündliche Bachelorprüfung
und/oder für die Verteidigung der Bachelor-Thesis.

lDer betroffenen Person ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Außerung zu geben.

lDas unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. 2Mit dem unrichtigen
Zeugnis sind auch die Urkunde über den Bachelorgrad und das ,,Diploma Supplement"
einzuziehen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung für nicht bestanden erklärt
wurde. 3Eine Entscheidung nach Abs. 1 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des
Zeug nisses ausgeschlossen.

$ 37 Einsicht in Prüfungsakten

lDer geprüften Person wird auf Antrag nach Abschluss jeder Modul- bzw. Modulteilprüfung bzw, der
Bachelor-Thesis sowie ggf. der mündlichen Bachelorprüfung und/oder der Verteidigung der Bachelor-
Thesis Einsicht in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten und in die
Prüfungsprotokolle gewährt. 3Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Jahres nach Abschluss des
Prüfungsverfahrens der Bachelorprüfung an das zentrale Prüfungsamt zu stellen. 3$ 29 des
La nd esverwa ltu ngsve rfa h rensgesetzes blei bt u n berü h rt.

(3)

(4)
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B. Besonderer Teil

1. Abschnitt
Allgemeine Regelungen

$ 38 Abkürzungen, Bezeichnungen

In den Studien- und Prüfungsplänen der Studiengänge der Studiengänge werden Abkürzungen und
Bezeichnungen einheitlich verwendet, wie sie in den folgenden Absätzen beschrieben sind.

Al lg'emeine Abkü rzu ngen

Sem =
SWS =
ECTS =

M=
MT=
PM=
WPM =

EN

Leh rvera nsta ltu n gsa rten

IPS

Prüfungsarten:

Kx
Mx
R

Ha
La
Pb
Pr
Ba
X

Semester
Semesterwochenstu nden
European Credit Transfer System

Modul
Modulteil (entspricht einer Leh rveranstaltung)
Pflichtmodul
Wahlpflichtmodul

Engl ischsprachige Veranstaltu ng

S

ü
P

Pj
E

X

Vorlesung
Seminar
übung
Praktikum
Projekt
Exkursion
Veranstaltungsart ist abhängig von der gewählten Veranstaltung
(Dies betrifft nur Wahlpflichtmodule)
Verpfl ichtend es i nteg ri ertes Pra ktisches Stud iensemester

Klausur (x = Dauer in Minuten)
Mündliche Prüfung (x = Dauer in lvlinuten)
Referat
Hausarbeit
Laborarbeit
Praxisbericht
Praktische Arbeit
Bachelor-Thesis
Prrjfungsmodus ist abhängig von der gewählten Veranstaltung
(Dies betrifft nur Wahlpflichtmodule)
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Erläuterung zur Darstellung von Prüfungen in den Tabellen bei Modulteilen' denen mehrere
Prüfungsleistungen zugeordnet sind

Beispiel 1:
Laborarbeit und Referat als zwei Teitleistungen, die zu einer Note führen (Benotete Beurteilung bzw
Bestanden / Nicht bestanden). Es handelt sich um eine Modulteilprüfung.

Formulierung:
(La + R) (Gewichtung x)

Die Modulteilprüfung ist bestanden, wenn beide Teilleistungen gemeinsam erbracht sind. Eine
gegenseitige Verrechnung ist hier prinzipiell zulässig.

Beispiel 2:
Laboiarbeit und Referat als zwei Teilleistungen, die zu zwei Noten führen (jeweils benotete
Beurteilung bzw. Bestanden / Nicht bestanden). Es handelt sich um zwei Modulteilprüfungen.

Formulierung:
La (Gewichtung x), R (Gewichtung x)

Die Modulteilprüfung ist bestanden, wenn jede der beiden Teilleistungen einzeln erbracht ist, Eine
gegenseitige Verrechnung ist hierbei grundsätzlich nicht zulässig.

2. Abschnitt
Einzelregelungen der Studiengänge

siehe
SS 39b bis 55
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C. Schlussbestimmungen

S 56 Inkrafttreten

lDer Allgemeine Teil diese Studien- und Prüfungsordnung gilt ab dem Wintersemester 202L/2022.
zDer geänderte Besondere Tell tritt am Tag nach seiner Bekanntmachung in Kraft und gilt ebenfalls ab
dem Wi ntersemester 2O2L / 2022.

Sigmaringen, 05,Ö5.2021

[,l
Dr. Inge Mühldorfer
Rektorin der Hochschule

Hochschute
Albstadt-Slgmarlngen
Unive rsity of Applied Sciences

1@ Bachelor-StuPO vom 20,08.2020





B. Besonderer Teil

$ 54 Studiengang Sustainable Engineering - Nachhaltige Produkte und
Prozesse

Der Studiengang umfasst die drei Vertiefungsrichtungen Textil- und
Bekleidungstechnologie, Maschinenbau und Werkstoff- und Prozesstechnik. Die
Studierenden müssen sich am Ende des 2. Semesters für eine dieser drei
Vertiefungsrichtungen entscheiden.

zu $ 2 Abs. 3 Wahlpflichtmodule

Im sechsten und siebten Semester sind Wahlpflichtmodule gemäß Studien- und
Prüfungsplan zu belegen. Die Anmeldung zu den zugehörigen Modulteilprüfungen
erfolgt beim Zentralen Prüfungsamt. Ein einmal gewähltes Wahlpflichtmodul kann nicht
durch ein anderes ersetzt werden.

zu $ 3 Abs, 7 Individuelle Teilzeit
Der Studiengang kann entsprechend der Satzung für ein Studium in individueller
Teilzeit (Studium iTz) studiert werden,

zu $ 4 Abs. 2 ECTS-Punkte und Lernumfang
Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen
Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlpflichtbereichen beträgt mindestens
130 Semesterwochenstunden (einschließlich des integrierten praktischen
Studiensemesters und der Bachelor-Thesis), siehe Tabellen zum Studien- und
Prüfu ngspla n,

Der Arbeitsaufwand einschließlich des integrierten praktischen Studiensemesters und
der Bachölor-Thesis umfasst 210 ECTS-Punkte,

zu $ 5 Lehr- und Prüfungssprachen, Lehr- und Lernformen
Lehrveranstaltungen und Modu[- bzw. Modulteilprüfungen können gemäß g 5 ganz oder
teilweise in englischer Sprache abgehalten werden. In diesem Fall kann die Prüfung
auch in englischer Sprache durchgeführt werden.

Des Weiteren können Lehrveranstaltungen auch ganz oder teilweise mit Hilfe neuer
Medien (E-Learning) durchgeführt werden.

Werden Lehrveranstaltungen oder Prüfungen in englischer Sprache oder mit Hilfe neuer
Medien oder mit sonstigen besonderen Lehr- und Lernformen durchgeführt, wird dies in
der Modulbesghreibung festgelegt oder vom Dozenten bzw. Prüfer zu Beginn des
Semesters bekannt gegeben.

zu $ I Verpflichtendes integriertes praktisches
Studiensemester Abs. 3
Das fünfte Semester ist ein verpflichtendes integriertes praktisches Studien-
semester (IPS)



Das verpflichtende integrierte praktische Studiensemester setzt sich aus drei Teilen
zusammen:

Teil A: Vorbereitu ng Praxissemester
Diese Veranstaltung an der Hochschule dient zur Vorbereitung
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht.

Teil B: Präsenztage im Betrieb
Das sechsmonati ge verpfl ichtende i nteg rierte pra ktische Stud iensemester
ist in einem Unternehmen oder einer anderen Einrichtung der Berufspraxis
(Praxisstelle) zu absolvieren. Die wöchentliche/tägliche Anwesenheitszeit
in der Praxisstelle kann zwischen dem Studierenden und dem
Unternehmen / der Praxisstelle flexibel vereinbart werden.

Die bei der Praxisstelle zu absolvierenden Präsenztäge sind im 5 B Absatz
(6) des allgemeinen Teils festgelegt,

Die Studierenden sollen projektbezogen und fachspezifisch bei der
Planung, Entwicklung u nd Rea I isieru ng kon kreter betrieblicher Aufgaben
aus dem zukünftigen Berufsfeld z. B. in der Produktentwicklung,
Konstruktion, Fertigung, Produktionsplanung und -steuerung
mitarbeiten. Bei der weitestgehend selbständigen Bearbeitung der
Aufgaben sollen die während des bisherigen Studiums gewonnenen
theoretischen Kenntnisse angewendet und vertieft werden.

Die Tätigkeiten während der Präsenzphase werden in einem
schriftlichen Praxissemesterbericht . dokumentiert, die
Dokumentation muss von dem Betrieb, in dem die Präsenztage
stättgefunden haben, bestätigt werden,

Alternativ zum Praxisaufenthalt kann ein Entrepreneurship-Projekt
durchgeführt werden, In diesem muss eine Unternehmensgründung
explizit simuliert oder auch in Teilen realisiert werden. Entsprechende
Vorbereittrngen für Gründung, z,B, in Form von Schulungen, Kursen,
Seminaren sind nachzuweisen. Ferner ist die Gründung durc.h

entsprechende Aktivitäten nachzuweisen, z,B. einen Internetauftritt,
ein Produkt bzw. eine Dienstleistung oder vergleichbare Aktivitäten.
Diese Alternative kann nur gewählt werden, wenn eine entsprechende
Zusage durch einen betreuenden Professor vorliegt. Dieses Vorhaben
ist rechtzeitig, mindestens jedoch 4 Wochen vorher, zur Überprüfung
anzukündigen, da bei Ablehnung noch eine Praktikumsstelle gefunden

werden muss. Näher:e Informationen erteilt der Praktikantenamtsleiter
auf Anfrage. Dieses Projekt wird in einem Abschlussbericht analog zum
Praxisaufenthalt dokumentiert, jedoch mit mindestens 40 Seiten Inhalt,

Die vorbereitende und nachbereitende Blockveranstaltung sind ebenfalls
zu absolvieren. Es gelten die Regelungen des Praktischen
Studiensemesters inklusive der Praktikantenrichtlinien,



Teil C: Nachbereitu ng Praxissemester
Bei dieser Blockveranstaltung haben die Studierenden in einer
vom Praktikantenamt vorgegebenen Form über ihr IPS zu
berichten, Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht,

Abs. 8
Die Teilnahme an insgesamt maximal drei Modulteilprüfungen, die nicht
Regelveranstaltungen des verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemesters
sind, ist im verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemester möglich (vgl. 5
19 Abs, 4). Dabei sind Wiederholungsprüfungen zunächst, sodann Erstversuche aus
vergangenen Semestern und schließlich Erstversuche kommender Semester zu
absolvieren..

zu $ 14 Abs. 2 Anmeldung und Zulassung zu den Modul-
bzw, Modulteilprüfu ngen
Die Zulassung zu den Modul- bzw, Modulteilprüfungen des Hauptstudiums darf nur
erfolgen, wenn bereits mindestens 45 ECTS-Punkte des Grundstudiums erworben
worden sind.

Die Zulassung in das 6. Semester ist nur möglich, wenn alle Leistungen des
Grundstudiums bestanden sind, Die Lehrveranstaltungen im Hauptstudium bauen
fachlich auf den im Grundstudium erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen auf und
sind inhaltlich Voraussetzung für die Lehrveranstaltungen im Hauptstudium.

zu $ 15 Prüfungsarten
Die für den Nachweis einer Modul- bzw. Modulteilprüfung geforderte Prüfungsart
sowie deren Bearbeitungszeit bzw. Dauer ist in den Tabellen zum Studien- und
Prüfungsplan mit der entsprechenden Gewichtung festgelegt.

Prüfungen nach $ 15 Abs. 1 Satz 2 können ergänzend zu den im Allgemeinen Teil
genannten Prüfungen in Form von Distanzprüfungen via neuer Medien (2, B.
Videokonferenz für eine mündliche Prüfung, schriftlich als Onlinetest etc.)
durchgeführt werden.

zu $ 29 Abs. 1 Mündliche Bachelorprüfung
Eine mündliche Bachelorprüfung findet nicht statt

zu $ 30 Abs. 2 Verteidigung der Bachelor-Thesis
Eine Verteidigung der Bachelor-Thesis findet nicht statt

zu $ 33 Abs. I Bachelorgrad
Es wird der Abschlussgrad Bachelor of Engineering (abgekürzt: B.Eng,) vergeben.
Der Bachelorgrad in den ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen berechtigt nach
dem Ingenieurgesetz des Landes Baden-württemberg zum Führen der
Berufsbezeichnu ng,,Ingen ieu r" oder,,Ingen ieu ri n"





B. Besonderer Teil 
 

§ 54 Studiengang Sustainable Engineering – Nachhaltige Produkte und 
Prozesse 

Der Studiengang umfasst die drei Vertiefungsrichtungen Textil- und 
Bekleidungstechnologie, Maschinenbau und Werkstoff- und Prozesstechnik. Die 
Studierenden müssen sich am Ende des 2. Semesters für eine dieser drei 
Vertiefungsrichtungen entscheiden. 

 
zu § 2 Abs. 3 Wahlpflichtmodule 

Im sechsten und siebten Semester sind Wahlpflichtmodule gemäß Studien- und 
Prüfungsplan zu belegen. Die Anmeldung zu den zugehörigen Modulteilprüfungen 
erfolgt beim Zentralen Prüfungsamt. Ein einmal gewähltes Wahlpflichtmodul kann nicht 
durch ein anderes ersetzt werden. 

 
zu § 3 Abs. 7 Individuelle Teilzeit 
Der Studiengang kann entsprechend der Satzung für ein Studium in individueller 
Teilzeit (Studium iTz) studiert werden. 

 
zu § 4 Abs. 2 ECTS-Punkte und Lernumfang 
Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlpflichtbereichen beträgt mindestens 
130 Semesterwochenstunden (einschließlich des integrierten praktischen 
Studiensemesters und der Bachelor-Thesis), siehe Tabellen zum Studien- und 
Prüfungsplan. 
Der Arbeitsaufwand einschließlich des integrierten praktischen Studiensemesters und 
der Bachelor-Thesis umfasst 210 ECTS-Punkte. 

 
zu § 5 Lehr- und Prüfungssprachen, Lehr- und Lernformen 
Lehrveranstaltungen und Modul- bzw. Modulteilprüfungen können gemäß § 5 ganz oder 
teilweise in englischer Sprache abgehalten werden. In diesem Fall kann die Prüfung 
auch in englischer Sprache durchgeführt werden.  
 
Des Weiteren können Lehrveranstaltungen auch ganz oder teilweise mit Hilfe neuer 
Medien (E-Learning) durchgeführt werden. 
 
Werden Lehrveranstaltungen oder Prüfungen in englischer Sprache oder mit Hilfe neuer 
Medien oder mit sonstigen besonderen Lehr- und Lernformen durchgeführt, wird dies in 
der Modulbeschreibung festgelegt oder vom Dozenten bzw. Prüfer zu Beginn des 
Semesters bekannt gegeben. 
 
zu § 8 Verpflichtendes integriertes praktisches 
Studiensemester Abs. 3 
Das fünfte Semester ist ein verpflichtendes integriertes praktisches Studien-
semester (IPS)



Das verpflichtende integrierte praktische Studiensemester setzt sich aus drei Teilen 
zusammen: 
 
Teil A: Vorbereitung Praxissemester 

Diese Veranstaltung an der Hochschule dient zur Vorbereitung. 
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht. 

 
Teil B: Präsenztage im Betrieb 

Das sechsmonatige verpflichtende integrierte praktische Studiensemester 
ist in einem Unternehmen oder einer anderen Einrichtung der Berufspraxis 
(Praxisstelle) zu absolvieren. Die wöchentliche/tägliche Anwesenheitszeit 
in der Praxisstelle kann zwischen dem Studierenden und dem 
Unternehmen / der Praxisstelle flexibel vereinbart werden. 

 
Die bei der Praxisstelle zu absolvierenden Präsenztage sind im § 8 Absatz 
(6) des allgemeinen Teils festgelegt. 

 
Die Studierenden sollen projektbezogen und fachspezifisch bei der 
Planung, Entwicklung und Realisierung konkreter betrieblicher Aufgaben 
aus dem zukünftigen Berufsfeld z. B. in der Produktentwicklung, 
Konstruktion, Fertigung, Produktionsplanung und -steuerung 
mitarbeiten. Bei der weitestgehend selbständigen Bearbeitung der 
Aufgaben sollen die während des bisherigen Studiums gewonnenen 
theoretischen Kenntnisse angewendet und vertieft werden. 
 
Die Tätigkeiten während der Präsenzphase werden in einem 
schriftlichen Praxissemesterbericht dokumentiert, die 
Dokumentation muss von dem Betrieb, in dem die Präsenztage 
stattgefunden haben, bestätigt werden. 

 
Alternativ zum Praxisaufenthalt kann ein Entrepreneurship-Projekt 
durchgeführt werden. In diesem muss eine Unternehmensgründung 
explizit simuliert oder auch in Teilen realisiert werden. Entsprechende 
Vorbereitungen für Gründung, z.B. in Form von Schulungen, Kursen, 
Seminaren sind nachzuweisen. Ferner ist die Gründung durch 
entsprechende Aktivitäten nachzuweisen, z.B. einen Internetauftritt, 
ein Produkt bzw. eine Dienstleistung oder vergleichbare Aktivitäten. 
Diese Alternative kann nur gewählt werden, wenn eine entsprechende 
Zusage durch einen betreuenden Professor vorliegt. Dieses Vorhaben 
ist rechtzeitig, mindestens jedoch 4 Wochen vorher, zur Überprüfung 
anzukündigen, da bei Ablehnung noch eine Praktikumsstelle gefunden 
werden muss. Nähere Informationen erteilt der Praktikantenamtsleiter 
auf Anfrage. Dieses Projekt wird in einem Abschlussbericht analog zum 
Praxisaufenthalt dokumentiert, jedoch mit mindestens 40 Seiten Inhalt. 
 
Die vorbereitende und nachbereitende Blockveranstaltung sind ebenfalls 
zu absolvieren. Es gelten die Regelungen des Praktischen 
Studiensemesters inklusive der Praktikantenrichtlinien. 
 
 
 



Teil C: Nachbereitung Praxissemester 
Bei dieser Blockveranstaltung haben die Studierenden in einer 
vom Praktikantenamt vorgegebenen Form über ihr IPS zu 
berichten. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht. 

 

Abs. 8 
Die Teilnahme an insgesamt maximal drei Modulteilprüfungen, die nicht 
Regelveranstaltungen des verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemesters 
sind, ist im verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemester möglich (vgl. § 
19 Abs. 4). Dabei sind Wiederholungsprüfungen zunächst, sodann Erstversuche aus 
vergangenen Semestern und schließlich Erstversuche kommender Semester zu 
absolvieren. 

 
zu § 14 Abs. 2 Anmeldung und Zulassung zu den Modul- 
bzw. Modulteilprüfungen 
Die Zulassung zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen des Hauptstudiums darf nur 
erfolgen, wenn bereits mindestens 45 ECTS-Punkte des Grundstudiums erworben 
worden sind. 
 
Die Zulassung in das 6. Semester ist nur möglich, wenn alle Leistungen des 
Grundstudiums bestanden sind. Die Lehrveranstaltungen im Hauptstudium bauen 
fachlich auf den im Grundstudium erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen auf und 
sind inhaltlich Voraussetzung für die Lehrveranstaltungen im Hauptstudium. 

 
zu § 15 Prüfungsarten 
Die für den Nachweis einer Modul- bzw. Modulteilprüfung geforderte Prüfungsart 
sowie deren Bearbeitungszeit bzw. Dauer ist in den Tabellen zum Studien- und 
Prüfungsplan mit der entsprechenden Gewichtung festgelegt. 
 
Prüfungen nach § 15 Abs. 1 Satz 2 können ergänzend zu den im Allgemeinen Teil 
genannten Prüfungen in Form von Distanzprüfungen via neuer Medien (z. B. 
Videokonferenz für eine mündliche Prüfung, schriftlich als Onlinetest etc.) 
durchgeführt werden. 

 
zu § 29 Abs. 1 Mündliche Bachelorprüfung 
Eine mündliche Bachelorprüfung findet nicht statt. 

 
zu § 30 Abs. 2 Verteidigung der Bachelor-Thesis 
Eine Verteidigung der Bachelor-Thesis findet nicht statt 
 

zu § 33 Abs. 1 Bachelorgrad 
Es wird der Abschlussgrad Bachelor of Engineering (abgekürzt: B.Eng.) vergeben. 
Der Bachelorgrad in den ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen berechtigt nach 
dem Ingenieurgesetz des Landes Baden-Württemberg zum Führen der 
Berufsbezeichnung „Ingenieur“ oder „Ingenieurin“  



Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Modulnummer 
entspr. Modul‐

handbuch
Bezeichnung M Art MT Art

SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem

ECTS‐
Punkte (gem. 

Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet
Art

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Sustainability 1 PM 4 4 5

Social Aspects and Ethics EN V, Ü 2 2 1 2 Ha + R

Environmental Guidelines & Standards, Environmental Policy EN V, Ü 2 2 1 3 K60

Environmental Technologies PM 4 4 5

Environmental Technologies EN V, Ü 4 4 1 5 K90

Fremdsprache 1 PM 4 4 5

Englisch 1 V, S  4 4 1 5 K60 Ha

Informationstechnik PM 4 4 5

Informationstechnik  V, Ü 2 2 1 3 K60
Praktikum Informationstechnik P 2 2 1 2 La

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 1 PM 8 8 10

Mathematik 1  V, Ü 4 4 1 5 K90

Physik 1  V, Ü 4 4 1 5 K90

Accounting/Circular Economy 1 PM 8 8 11

Circular Economy 1 EN V, Ü 2 2 2 3 K60

Life Cycle Assessment  1  EN V, La 4 4 2 5 K90 + La

Technology Assessment  EN V, Ü 2 2 2 3 Ha + R

Fremdsprache 2 PM 4 4 5

Englisch 2 V, S 4 4 2 5 K60 Ha

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 2 PM 8 8 9
Mathematik 2  V, Ü 2 2 2 2 K90
Statistik  V, Ü 2 2 2 2 K60 
Physik 2  V, Ü 4 4 2 5 K90

Chemie PM 4 4 5
Chemie 1  V, Ü 4 4 2 5 K90
Grundstudium gesamt 24 24 60

Studienplan Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse (STE), B.Eng.

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung



Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Modulnummer 
entspr. Modul‐

handbuch
Bezeichnung M Art MT Art

SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem

ECTS‐      
Punkte      

(gem. Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet
Art

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Accounting/Circular Economy 2 PM 8 8 11
Circular Economy 2 EN V, Ü 2 2 3 3 Ha
Life Cycle Assessment 2 EN V, La 4 4 3 5 La+R
Chemie 2  V, Ü 2 2 3 3 K60

Wirtschaftliche Grundlagen PM 6 7

Betriebswirtschaftslehre/Betriebsorganisation  V, Ü 4 4 3 5 K60
Produkt‐ und Projektmanagement  V, PÜ 2 2 4 2 K60

Fertigungstechnologie   PM 8 8 9
Industrielle Fertigungstechnologie* V, Ü, PÜ 4 4 3 4 La
Konfektionsmaschinen V, PÜ 4 4 3 5 K90
* Präsenzpflicht in den praktischen Lehrveranstaltungen

Materialtechnologie 1 PM 6 8
Fasern und Garne V 2 2 3 3 K60
Gewebe und Gestricke V 4 4 4 5 K120

Textile Prüfverfahren  PM 4 5
Wissenschaftliches Arbeiten S 2 2 3 2 Ha
Textilprüfung V, PÜ 2 2 4 3 K60 + La 

Sustainability 2 PM 4 4 5

Environmental Risk Management & Sustainable Quality 
Management EN V, Ü 2

2 4 3
K60

Sustainable Business Models EN V, Ü 2 2 4 2 K60

Produktgestaltung  PM 6 6 7
Produktdesign V, Ü 2 2 4 2 Ha 
Digitale Konstruktion 1 V, La, PÜ 4 4 4 5 La

Materialtechnologie 2  PM 4 4 5
Gewirke und Vliesstoffe V 2 2 4 3 K60
Funktionsmaterialien V 2 2 4 2 K60

Studienplan Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse (STE)/ 
Vertiefungsrichtung Textil‐ und Bekleidungstechnologie (STE/TEX)

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung



Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Modulnummer 
entspr. Modul‐

handbuch
Bezeichnung M Art MT Art

SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem

ECTS‐      
Punkte      

(gem. Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet
Art

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Veredlung und Nachhaltigkeit  PM 6 7
Textile Ecology and Sustainability EN V 2 2 4 3 K60
Textilveredlung* V, PÜ 4 4 6 4 K60 La
* Präsenzpflicht in den praktischen Lehrveranstaltungen

Praxissemester  PM 4 4 30
Vorbereitung Praxissemester V 2 2 5 2 R
Integriertes Praxissemester X 5 26 Pb La
Nachbereitung Praxissemester V 2 2 5 2 R

Wahlblock A WPM 6 6 7,5

Wahlpflichtfach A1 X 2 2 6 2,5 X
Wahlpflichtfach A2 X 2 2 6 2,5 X
Wahlpflichtfach A3 X 2 2 6 2,5 X

Industrieprojekt PM 8 8 11

Industrieprojekt EN S 8 8 6 11 Ha + R

Produktentwicklung  PM 6 8

Digitale Konstruktion 2 V, La, PÜ 4 4 6 5 La
Marketing V 2 2 7 3 K40

Fertigungstechnologie 2  PM 4 4
Alternative Fügetechnologie V, PÜ 2 2 6 2 La 
Finish & Surface Technology EN V, PÜ 2 2 7 2 K60

Wahlblock B WPM 6 6 7,5
Wahlpflichtfach B1 X 2 2 7 2,5 X
Wahlpflichtfach B2 X 2 2 7 2,5 X
Wahlpflichtfach B3              X 2 2 7 2,5 X

Bachelorthesis PM 18
Thesis EN X 7 12 Ba
Wissenschaftliches Publizieren EN X 7 6 Ha
Hauptstudium gesamt 150

Studienplan Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse (STE)/ 
Vertiefungsrichtung Textil‐ und Bekleidungstechnologie (STE/TEX)

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung



Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Modulnummer 
entspr. Modul‐

handbuch
Bezeichnung M Art MT Art

SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem

ECTS‐
Punkte (gem. 

Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet
Art

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Sustainability 1 PM 4 4 5

Social Aspects and Ethics EN V, Ü 2 2 1 2 Ha + R
Environmental Guidelines & Standards, Environmental Policy EN V, Ü 2 2 1 3 K60

Environmental Technologies PM 4 4 5

Environmental Technologies EN V, Ü 4 4 1 5 K90

Fremdsprache 1 PM 4 4 5

Englisch 1 V, S  4 4 1 5 K60 Ha

Informationstechnik PM 4 4 5

Informationstechnik  V, Ü 2 2 1 3 K60
Praktikum Informationstechnik  P 2 2 1 2 La

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 1 PM 8 8 10

Mathematik 1  V,Ü 4 4 1 5 K90

Physik 1  V,Ü 4 4 1 5 K90

Accounting/Circular Economy 1 PM 8 8 11

Circular Economy 1 EN V, Ü 2 2 2 3 K60

Life Cycle Assessment  1   EN V, La 4 4 2 5 K90 + La

Technology Assessment  EN V,Ü 2 2 2 3 Ha + R

Fremdsprache 2 PM 4 4 5

Englisch 2 V, S 4 4 2 5 K60

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 2 PM 8 8 9
Mathematik 2  V,Ü 2 2 2 2 K90
Statistik  V,Ü 2 2 2 2 K60 
Physik 2  V,Ü 4 4 2 5 K90

Chemie PM 4 4 5
Chemie 1  V,Ü 4 4 2 5 K90
Grundstudium gesamt 24 24 60

Studienplan Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse (STE), B.Eng.

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung



Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Modulnummer 
entspr. Modul‐

handbuch
Bezeichnung M Art MT Art

SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem

ECTS‐      
Punkte      

(gem. Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet
Art

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Bilanzierung/Circular Economy 2 PM 8 8 11
Circular Economy 2 EN V, Ü 2 2 3 3 Ha
Life Cycle Assessment 2 EN V, La 4 4 3 5 La+R
Chemie 2  V, Ü  2 2 3 3 K60

Wirtschaftliche Grundlagen PM 6 7

Betriebswirtschaftslehre/Betriebsorganisation V, Ü 4 4 3 5 K60
Produkt‐ und Projekt‐MGMT  PM V, PÜ 2 2 4 2 K60

Konstruktion 1 PM 8 8 10
Grundlagen der Konstruktion V, Ü, PÜ 4 4 3 5 Ha
CAD 1 PÜ 2 2 3 2 La
CAD 2 PÜ 2 2 4 3 La

Werkstofftechnik  PM 4 4 5
Werkstofftechnik V, Ü 4 4 3 5 K60

Sustainability 2 PM 4 4 5
Environmental Risk Management & Sustainable Quality Managemen EN V, Ü 2 2 4 3 K60
Sustainable Business Models EN V, Ü 2 2 4 2 K60

Mess‐ Steuer‐ und Regelungstechnik  4 4 5
Mess‐ Steuer‐ und Regelungstechnik PM V, Ü 4 4 4 5 K90

Produktion 1  PM 6 6 7
Fertigungstechnik V, Ü 4 4 4 5 K90
Praktikum Werkstofftechnik / Fertigungstechnik La, PÜ 2 2 4 2 La + Re

Konstruktion 2 PM 8 8 10
Festigkeitslehre V, Ü 2 2 3 2 K60
Maschinenelemente 1 V, Ü 4 4 4 5 K90
Konstruktionsübung 1 PÜ 2 2 4 3 Ha

Studienplan Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse (STE)/ 
Vertiefungsrichtung Maschinenbau (STE/MAB)

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung



Modulnummer 
entspr. Modul‐
handbuch

Bezeichnung M Art MT Art SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem
ECTS‐      Punkte 
(gem. Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet        
Art            

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Praxissemester  PM 4 4 30
Vorbereitung Praxissemester V 2 2 5 2 R
Integriertes Praxissemester X 5 26 Pb
Nachbereitung Praxissemester V 2 2 5 2 R

Wahlblock A WPM 6 6 7,5

Wahlpflichtfach A1 X 2 2 6 2,5 X

Wahlpflichtfach A2 X 2 2 6 2,5 X
Wahlpflichtfach A3 X 2 2 6 2,5 X

Industrieprojekt PM 8 8 6 11
Industrieprojekt EN S 8 8 6 11 Ha + R

Konstruktion 3  PM 6 4 7
Maschinenelemente 2 V, Ü 4 4 6 5 K75 
Sicherheitstechnik V,Ü 2 2 2 K60

Konstruktionsmethodik  PM 4 4 5
Konstruktionsmethodik V,Ü,Pj 4 4 6 5 K60 Pj

Wahlblock B WPM 6 6 7,5
Wahlpflichtfach B1 X 2 2 7 2,5 X
Wahlpflichtfach B2 X 2 2 7 2,5 X
Wahlpflichtfach B3              X 2 2 7 2,5 X

Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Studienplan Nachhaltige Produktentwicklung ‐ Sustainable Engineering                                                                                          
Vertiefungsrichtung Maschinenbau (STE/MAB)

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung



Modulnummer 
entspr. Modul‐
handbuch

Bezeichnung M Art MT Art
SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem
ECTS‐      Punkte 
(gem. Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet        
Art            

(Gewicht)
Unbenotet Art

Leichtbau PM 4 4 5

Leichtbau‐Werkstoffe V, Ü 4 4 7 5 K60

Bachelorthesis PM 17

Thesis EN X 7 12 Ba

Wissenschaftlicher Publizieren EN X 7 5 Ha

Hauptstudium gesamt 22
Gesamtes Studium 24 24 24 24 4 24 10 82

Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Studienplan Nachhaltige Produktentwicklung ‐ Sustainable Engineering                                                                                        
Vertiefungsrichtung Maschinenbau (STE/MAB)

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung



Modulnummer 
entspr. Modul‐

handbuch
Bezeichnung M Art MT Art

SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem

ECTS‐
Punkte (gem. 

Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer entspr. 
Prüfungs‐EDV

Benotet
Art

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Sustainability 1 PM 4 4 5

Social Aspects and Ethics EN V, Ü 2 2 1 2 Ha + R
Environmental Guidelines & Standards, Environmental Policy EN V, Ü 2 2 1 3 K60

Environmental Technologies PM 4 4 5

Environmental Technologies EN V, Ü 4 4 1 5 K90

Fremdsprache 1 PM 4 4 5

Englisch 1 V, S  4 4 1 5 K 60 Ha

Informationstechnik PM 4 4 5

Informationstechnik V, Ü 2 2 1 3 K60

Praktikum Informationstechnik P 2 2 1 2 La

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 1 PM 8 8 10

Mathematik 1  V, Ü 4 4 1 5 K90

Physik 1  V, Ü 4 4 1 5 K90

Accounting/Circular Economy 1 PM 8 8 11

Circular Economy 1 EN V, Ü 2 2 2 3 K60

Life Cycle Assessment  1  EN V, La 4 4 2 5 K90 + La

Technology Assessment  EN V 2 2 2 3 HA + R

Fremdsprache 2 PM 4 4 5

Englisch 2 V, S 4 4 2 5 K 60 Ha

Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 2 PM 8 8 9

Mathematik 2  V, Ü 2 2 2 2 K90

Statistik V, Ü 2 2 2 2 K60 

Physik 2  V, Ü 4 4 2 5 K90

Chemie PM 4 4 5

Chemie 1  V, Ü 4 4 2 5 K90

Grundstudium gesamt 24 24 60

Studienplan Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse (STE), B.Eng.

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung





Modulnummer 
entspr. Modul‐

handbuch
Bezeichnung M Art MT Art

SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem
ECTS‐      Punkte 
(gem. Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modul‐teil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet        
Art            

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Accounting/Circular Economy 2 PM 8 8 11

Circular Economy 2 EN V, Ü 2 2 3 3 Ha

Life Cycle Assessment 2 EN V, La 4 4 3 5 La+R

Chemie 2  V, Ü 2 2 3 3 K60

Wirtschaftliche Grundlagen PM 6 7

Betriebswirtschaftslehre/Betriebsorganisation V, Ü 4 4 3 5 K60

Produkt‐ und Projektmanagement  V, PÜ 2 2 4 2 K60

Werkstoff und Prozesstechnik 1 PM 6 6 7
Werkstoff und Prozesstechnik (Grundlagen)  V,Ü 4 4 3 5 K90
Praktikum Chemie/Werkstoffe  P 2 2 3 2 La

Fertigungstechnik 1 PM 4 4 7
Fertigungstechnik  V,Ü 4 4 3 5 K90 
Festigkeitslehre V,Ü 2 2 3 2 K60

Sustainability 2 PM 4 4 5
Environmental Risk Management & Sustainable Quality 
Management

EN
V, Ü 2

2 4 3
K60

Sustainable Business Models EN V, Ü 2 2 4 2 K60

Werkstoff und Prozesstechnik 2 PM 6 6 7
Metallische Werkstoffe V,Ü 4 4 4 5 K90
Praktikum Physik P 2 2 4 2 La

Werkstoffprüfung  PM 4 4 5
Werkstoffprüfung V,Ü 2 2 4 3 K60
Praktikum Werkstoffprüfung V,Ü 2 2 4 2 La

Oberflächentechnik PM 4 4 5
Oberflächentechnik V,Ü 4 4 4 5 K90

Fertigungstechnik 2 PM 4 4 5
Additive Fertigung V,P 2 2 2 4 2 K60
Kunststofftechnik V,Ü 2 2 2 4 3 K60
Hauptstudium (3.‐4. Semester) 24 24 59

Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Studienplan Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozess                                                                                               
Vertiefungsrichtung Werkstoff‐ und Prozesstechnik (STE/WPT)

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung



Modulnummer 
entspr. Modul‐

handbuch
Bezeichnung M Art MT Art

SWS/
M

1 2 3 4 5P 6 7 Sem
ECTS‐      Punkte 
(gem. Modul‐
beschreibung) 

vorausges. 
Modulteil‐
prüfung 

(Nummer)

Prüfungs‐
nummer 
entspr. 

Prüfungs‐EDV

Benotet        
Art            

(Gewicht)

Unbenotet 
Art

Praxissemester  PM 4 4 30
Vorbereitung Praxissemester V 2 2 5 2 R
Integriertes Praxissemester X 5 26 Pb
Nachbereitung Praxissemester V 2 2 5 2 R

Wahlblock A WPM 6 6 7,5

Wahlpflichtfach A1 X 2 2 6 2,5 X

Wahlpflichtfach A2 X 2 2 6 2,5 X
Wahlpflichtfach A3 X 2 2 6 2,5 X

Industrieprojekt PM 8 8 6 11
Industrieprojekt EN S 8 8 6 11 Ha + R

Werkstoff und Prozesstechnik 3 PM 4 4 5
Advanced Materials V,Ü 4 4 6 5 K90

Wahlblock B WPM 6 6 7,5
Wahlpflichtfach B1 X 2 2 6 2,5 X
Wahlpflichtfach B2 X 2 2 6 2,5 X
Wahlpflichtfach B3              X 2 2 6 2,5 X

Werkstoff und Prozesstechnik 4 PM 6 6 8
Verbundwerkstoffe V,Ü 3 3 7 4 K60
Keramische Werkstoffe V,Ü 3 3 7 4 K60

Fertigungstechnik 3 PM 4 4 5
Füge‐ und Montagetechnik V,P 4 4 7 5 K60

Bachelorthesis PM 17
Thesis EN X 7 12 Ba
Wissenschaftliches Publizieren EN X 7 5 Ha

Hauptstudium (5.‐7. Semester) 91
Gesamtes Studium 24 24 24 24 4 24 10 210

Studien‐ und Prüfungsplan für den Studiengang Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozesse 21.2

Studienplan Sustainable Engineering ‐ Nachhaltige Produkte und Prozess                                                                                               
Vertiefungsrichtung Werkstoff‐ und Prozesstechnik (STE/WPT)

Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung
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zu § 2 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Modularisierung 
Abs. 3  
1Gemäß der Tabelle „Studien- und Prüfungsplan“ sind Pflicht- und Wahlpflichtmodule zu 
absolvieren. 2In den Wahlpflichtmodulen werden Wahlpflichtfächer gemäß Auswahlliste 
angeboten, die jeweils vor Semesterbeginn bekannt gegeben wird. 3Für Wahlpflichtfächer 
kann eine Mindestteilnehmerzahl definiert werden, die bei Unterschreiten zur Absage 
dieser Wahlpflichtfächer führen kann. 
4Die Anmeldung zu den zugehörigen Modulteilprüfungen erfolgt beim Zentralen 
Prüfungsamt. 5Diese Anmeldung ist bindend. 6Ein einmal gewähltes Wahlpflichtfach kann 
nicht nachträglich durch ein anderes ersetzt werden. 
 
 
zu § 3 Prüfungsaufbau und –fristen; Verlust des Prüfungsanspruchs; 

individuelle Teilzeit 
Abs. 1: 
1Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen (§§ 14 ff) und der Bachelor-Thesis (§ 
28). 
Abs. 7: 
1Der Studiengang Digital Technology and Consulting kann entsprechend der geltenden 
Satzung für ein Studium in individueller Teilzeit (Studium iTz) studiert werden. 
 
 
zu § 4 ECTS-Punkte und Lernumfang 
Abs. 2 
1Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlpflichtbereichen beträgt mindestens 152 
Semesterwochenstunden (einschließlich des integrierten praktischen Studiensemesters 
und zuzüglich der Bachelor-Thesis), siehe Tabellen zum Studien- und Prüfungsplan. 
2Der Arbeitsaufwand einschließlich des integrierten praktischen Studiensemesters und der 
Bachelor-Thesis umfasst 210 ECTS-Punkte. 
 
 
zu § 5 Lehr- und Prüfungssprachen, Lehr- und Lernformen 
1Lehrveranstaltungen und Modul- bzw. Modulteilprüfungen können gemäß § 5 ganz oder 
teilweise in englischer Sprache abgehalten werden. 2In diesem Fall kann die Prüfung auch 
in englischer Sprache durchgeführt werden.  
3Des weiteren können Lehrveranstaltungen auch ganz oder teilweise mit Hilfe neuer 
Medien (E-Learning) durchgeführt werden. 
4Werden Lehrveranstaltungen oder Prüfungen in englischer Sprache oder mit Hilfe neuer 
Medien oder mit sonstigen besonderen Lehr- und Lernformen durchgeführt, wird dies in 
der Modulbeschreibung festgelegt oder vom Dozenten bzw. Prüfer zu Beginn des 
Semesters bekannt gegeben. 
 
 
zu § 7 Vorpraktikum 
Abs. 1 
1Ein Vorpraktikum als Voraussetzung für die Zulassung ist nicht notwendig, wird jedoch 
empfohlen. 2Es soll die Studienbewerber an die grundlegenden Techniken und 
organisatorischen Abläufe im Unternehmen heranführen und ihnen einen ersten Einblick in 
ihr zukünftiges Berufsfeld geben. 
 
 
zu § 8 Verpflichtendes integriertes praktisches Studiensemester 
Abs. 3 
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1Das fünfte Semester ist ein verpflichtendes integriertes praktisches Studiensemester 
(IPS). 
2Das verpflichtende integrierte praktische Studiensemester setzt sich aus drei Teilen 
zusammen: 
 
Teil A: Vorbereitende Blockveranstaltung 

3Diese Veranstaltung an der Hochschule dient zur Vorbereitung. 4Die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht. 5Näheres ist in den Tabellen 
zum Studien- und Prüfungsplan geregelt. 
 

Teil B: Präsenztage im Betrieb 
6Die zeitlichen Voraussetzungen für das erfolgreiche Erbringen des 
verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemesters sind in § 8 Abs. 6 
des Allgemeinen Teils dieser StuPO geregelt (nach Abzug von eventuellen 
Fehltagen 95 in Vollzeit abgeleistete Anwesenheitstage). 
7Die Studierenden sollen projektbezogen und fachspezifisch bei der Planung, 
Entwicklung und Realisierung konkreter betrieblicher Aufgaben aus dem 
Berufsfeld des Digital Technology Consultant mitarbeiten. 8Bei der 
weitestgehend selbständigen Bearbeitung der Aufgaben sollen die während des 
bisherigen Studiums gewonnenen theoretischen Kenntnisse angewendet und 
vertieft werden. 9Es können eine oder mehrere projektbezogene Tätigkeiten 
aus den in der Studien- und Prüfungsordnung aufgeführten technischen, 
wirtschaftlichen und IT-Fächern gewählt werden. 
10Die Tätigkeiten während der Präsenzphase werden in einem schriftlichen 
Praxissemesterbericht dokumentiert, die Dokumentation muss von dem 
Betrieb, in dem die Präsenztage stattgefunden haben, bestätigt werden. 

 
11Alternativ zum Praxisaufenthalt kann ein Entrepreneurship-Projekt 
durchgeführt werden. 12In diesem muss eine Unternehmensgründung 
explizit simuliert oder auch in Teilen realisiert werden. 13Entsprechende 
Vorbereitungen für Gründung, z.B. in Form von Schulungen, Kursen, 
Seminaren sind nachzuweisen. 14Ferner ist die Gründung durch 
entsprechende Aktivitäten nachzuweisen, z.B. einen Internetauftritt, ein 
Produkt bzw. Dienstleistung oder vergleichbare Aktivitäten. 15Diese 
Alternative kann nur gewählt werden, wenn eine entsprechende Zusage 
durch einen betreuenden Professor vorliegt. 16Dieses Vorhaben ist 
rechtzeitig, mindestens jedoch 4 Wochen vorher, zur Überprüfung 
anzukündigen, da bei Ablehnung noch eine Praktikumsstelle gefunden 
werden muss. 17Nähere Informationen erteilt der Praktikantenamtsleiter auf 
Anfrage. 
18Dieses Projekt wird in einem Abschlussbericht analog zum Praxisaufenthalt 
dokumentiert, jedoch mit mindestens 80 Seiten Inhalt. 19Die vorbereitende 
und nachbereitende Blockveranstaltung sind ebenfalls zu absolvieren. 20Es 
gelten die Regelungen des Praktischen Studiensemesters inklusive der 
Praktikantenrichtlinien. 
 

Teil C:  Nachbereitende Blockveranstaltung 
21Bei dieser Blockveranstaltung haben die Studierenden in einer vom 
Praktikantenamt vorgegebenen Form über ihr IPS zu berichten. 22Die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht. 23Näheres ist in den Tabellen 
zum Studien- und Prüfungsplan geregelt. 
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Abs. 8 
1Die Teilnahme an insgesamt maximal drei Modulteilprüfungen, die nicht 
Regelveranstaltungen des integrierten praktischen Studiensemesters sind, ist im 
verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemester möglich (vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 4 
und Abs. 2). 2Dabei sind Wiederholungsprüfungen zunächst, sodann Erstversuche aus 
vergangenen Semestern und schließlich Erstversuche kommender Semester zu 
absolvieren. 

 
 
zu § 14 Anmeldung und Zulassung zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen 
Abs. 2 
1In verschiedenen Lehrveranstaltungen ist das erfolgreiche Absolvieren von bestimmten 
Modulteilprüfungen als Zulassung zur Teilnahme an anderen Modulteilprüfungen in der 
gleichen Lehrveranstaltung notwendig. 2Diese Prüfungsleistungen können benotete oder 
unbenotete Teilprüfungen sein. 3Die Tabellen zum Studien- und Prüfungsplan geben an, 
auf welche Teilprüfungen innerhalb eines Moduls oder Modulteils sich diese 
Prüfungsleistungen beziehen. 
4Die Zulassung zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen des Hauptstudiums darf nur 
erfolgen, wenn bereits mindestens 40 ECTS-Punkte des Grundstudiums erworben worden 
sind. 
 
 
zu § 15 Prüfungsarten 
1Die für den Nachweis einer Modul- bzw. Modulteilprüfung geforderte Prüfungsart sowie 
deren Bearbeitungszeit bzw. Dauer ist in den Tabellen zum Studien- und Prüfungsplan mit 
der entsprechenden Gewichtung festgelegt.  
 
 
(1) Prüfungsleistungen mit ergänzender freiwillig erbrachter Bonuspunkteleistung: 

Hierbei werden durch den Prüfenden ergänzend Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Endnote definiert, die aus semesterbegleitend zu erbringenden freiwilligen 
Studienleistungen bestehen. Leistungen, die gemäß § 14 Abs. 2 der Studien- und 
Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge Voraussetzung für die Vergabe von ECTS-
Punkten sind, sowie Leistungen aus Vorkursen sind keine zusätzlichen freiwilligen 
Studienleistungen. Der Bonus darf eine Verbesserung der Endnote um 0.7 
Notenpunkte nicht überschreiten. Wenn die festgelegte Prüfungsleistung ohne 
Anrechnung des Notenbonus nicht bestanden wurde, kann dieser nicht angerechnet 
werden und verfällt mit Ablauf des Semesters, in dem der Bonus erworben wurde. Ein 
erworbener Bonus kann ausschließlich zur Verbesserung der Modulnote führen. Die 
Bewertung des Notenbonus muss durch einen Prüfer i.S.v. §11 Abs. (1) der 
allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule Albstadt–Sigmaringen 
vorgenommen und nachweisbar dokumentiert werden. Näheres, insbesondere Inhalt 
und Umfang dieser ergänzenden Möglichkeiten zur Verbesserung der Endnote, wird in 
der Veranstaltung innerhalb der ersten beiden Wochen nach Semesterbeginn in 
geeigneter Weise durch den Prüfer den Studierenden bekannt gegeben. 

 
(2) Prüfungen nach § 15 Abs. 1 Satz 2 können ergänzend zu den im Allgemeinen Teil 
genannten Prüfungen in Form von 

a. Multiple-Choice-Prüfungen gemäß gültiger Satzung der Hochschule 
Albstadt-Sigmaringen  
b. Distanzprüfungen via neuer Medien (z. B. mündlicher Videokonferenz, 
schriftlich als Onlinetest etc.) durchgeführt werden. 
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zu § 28 Bachelor-Thesis 
Abs. 2 
1Die Zulassung externer Betreuer ist auf Antrag der/des Studierenden nur möglich, wenn 
die/der Studierende innerhalb der Fakultät keinen Betreuer findet. 2Der Nachweis obliegt 
der/dem Studierenden. 3Der externe Betreuer muss vom Prüfungsausschuss ernannt 
werden.  
4Die Zulassung eines externen Professors als Betreuer ist auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss möglich. 
 
 
zu § 33 Bachelorgrad 
Abs. 1 
1Es wird der Abschlussgrad Bachelor of Science (abgekürzt: B.Sc.) vergeben.  
 
 
zu § 38 Abkürzungen, Bezeichnungen  
1Bei Praktika, Projekten sowie der vor- und nachbereitenden Blockveranstaltung können 
über die Modulbeschreibungen Anwesenheitspflichten definiert werden. 2Näheres regelt 
die jeweilige Modulbeschreibung. 
 
 
Die zu §15 ergänzten Prüfungsarten: 
 
Prüfungsleistung mit freiwillig erbrachter Bonuspunkteleistung erhält das Kürzel XxB  
 
Portfolioprüfungen Pf  
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Ergänzung zum Studien- und Prüfungsplan des Studiengangs Digital Technology 
and Consulting - 
pauschale Anrechnung von außerhalb des Hochschulsystems erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 
 
Stand: 02.09.2019 
 
Außerhalb des Hochschulsystems 
erworbene Kenntnis und Fähigkeit 

Anrechnung auf folgendes Modul/ 
folgenden Studienabschnitt 

… … 

  

  

 



Studien- und Prüfungsplan für den Bachelorstudiengang:  Digital Technology and Consulting (DTC) 

M MT SWS/ Vorausgesetzte Benotet Unbenotet

Bezeichnung Art Art M 1 2 3 4 5P 6 7 Modulteilprüfung
(gem. Modul- Art Art Art

1 1 2 2 3 3 4 (Gewicht)

A. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften u. Technik

 Mathematik I - Grundlagen PM V, Ü 4 4 1  5,0 K 60 (5)
Technologiepraktikum PM V, Ü 4 4 1  5,0  La 
Informatik - Grundlagen PM V, Ü 4 4 1  5,0 K 60 (5) K 30 1) 

Informatik - Applications and Technologies PM V, P 4  4 3  5,0 La (5)
Digital Technology - Grundlagen PM V, Ü 4 4  1  5,0 K 60 (5)
Digital Technology - Industrie 4.0 PM V, P 4 4   2 5,0 La (5)  

 Digital Electronics - Products and Services PM V, Ü 4 4 2  5,0 K 90 (5)
Mathematik II - Erweiterte Grundlagen PM V, Ü 4 4 2 5,0 K 60 (2,5) + Ha (2,5)
Data Analytics PM V, Ü 4 4 2 5,0  K 60 (5)

Artificial Intelligence - Technology PM V, P 4  4 3  5,0 Ha + R (5)  
Datenbanken PM V, Ü 4  4 3 5,0 Ha + R (5)
WPB 1 - Digital Technology (Auswahlliste) WPM x 14 14 4 17,5 

SUMME 16 16 12 14 0 0 0 72,5 

Allgemeine und Digitale BWL PM V, Ü 4 4 1  5,0 K 60 (5)
Kosten- u. Leistungsrechnung PM V, Pj 4 4 2 5,0 Ha (5)
Digitales Marketing - Grundlagen PM V 4 4 2 5,0 K 60 (5)
Digitale Transformation - 
Informationsmanagement PM V, Ü 4 4 3  5,0 K 60 (5)
Enterprise Resource Planning (ERP) PM V, Ü 4 4 3  5,0 M15 (2,5) + La (2,5)  
Logistics and Supply Chain Management PM V, Ü 4 4 3 5,0 R (5)
Personalführung und Ethik PM V 4  4 4 5,0 M15 (5)
Controlling - 
Business Intelligence PM V, Pj 4 4 6 5,0 M15 (2,5) + La (2,5)
Digitales Kunden- und 
Wettbewerbsmanagement PM V, S 4 4 6 5,0 Ha (3) + R (2)  

Technischer Vertrieb PM V 4 4 6 5,0 M15 (5)
Fremdsprache PM V,S 4 4 1 5,0 K 30 + R 
Innovations- und Qualitätsmanagement PM V, Pj 6  6 4 7,5 M15 (5) + R (2,5)  
WPB 2 - Consulting  (Auswahlliste) WPM x 12 12  6 15,0 

SUMME 8 8 12 10 0 24 0 77,5 

Praxissemester PM 4 30,0

Vorbereitende BV - Projektmanagement I. S 2 2 5 2,5 R 
Praxisaufenthalt 95 Arbeitstage IPS   5 25,0 Ha 
Nachbereitende BV - Projektmanagement II. S 2 2 5 2,5 R 
Praxisprojekt (Auswahlliste) WPM  18,0  

WPB 3 - Praxisprojekt Pj 4 7 18,0 

Bachelor-Thesis PM 12,0 Ba (12) 
Bachelor-Thesis Ba 7  12,0 

SUMME 0 0 0 0 0 0 0 60,0 

GESAMTSUMME SWS:  24 24 24 24 4 24 4 128,0 210,0 

GESAMTSUMME ECTS: 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0

1)  : Die Prüfungsleistung ist innerhalb des Semesters zu erbringen und Voraussetzung zur Teilnahme an der Prüfungsleistung der Lehrveranstaltung.  
2) : Die Bewertung kann gemäß Modulbeschreibung benotet oder unbenotet sein.  
* https://www.educba.com/artificial-intelligence-technology/   

  

C. Praxisphasen

X (18) 2)

X (15) 2)

beschreibung)

X (17,5) 2)

B. Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften

Modulnummer entspr. 
Modulhandbuch

Sem. 

ECTS-
Punkte

Jahr

Studienplan Digital Technology and Consulting B.Sc. Prüfungsplan Digital Technology and Consulting B.Sc.

 Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung
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§ 47 Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
 
1Zur fachlichen Vertiefung werden im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
folgende drei Wahlrichtungen angeboten: 
 
 Green Energy & Mobility (GEM) 
 Digital Production (DP) 
 Innovative Materials & Products (IMP) 

 
 
2Die den Wahlrichtungen zugeordneten Module sind aus dem Studien- und Prüfungsplan 
zu entnehmen.  
5Die Anmeldung zu einer Wahlrichtung muss seitens des Studierenden spätestens zum 
Ende des Prüfungszeitraums des vorausgehenden Semesters, in der Regel damit im 5. 
Semester, beim Prüfungsamt erfolgen. 6In begründeten Ausnahmefällen kann eine 
Ummeldung zu einer anderen Wahlrichtung bis spätestens 3 Wochen nach Semesterbeginn 
durchgeführt werden. 7Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss. 
8Den Studierenden steht frei, Module aus der nicht gewählten Wahlrichtung zusätzlich zu 
belegen und diese im Zeugnis als Zusatzmodule anzuzeigen. 9Die erzielten 
Prüfungsergebnisse der Zusatzfächer gehen nicht in die Gesamtnote der Bachelorprüfung 
ein. 
 
 
zu § 2 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Modularisierung 
Abs. 3  
1Gemäß der Tabelle „Studien- und Prüfungsplan“ sind Pflicht- und Wahlpflichtmodule zu 
absolvieren. 2In den Wahlpflichtmodulen werden Wahlpflichtfächer gemäß Auswahlliste 
angeboten, die jeweils vor Semesterbeginn bekannt gegeben wird. 3Für Wahlpflichtfächer 
kann eine Mindestteilnehmerzahl definiert werden, die bei Unterschreiten zur Absage 
dieser Wahlpflichtfächer führen kann. 
4Die Anmeldung zu den zugehörigen Modulteilprüfungen erfolgt beim Zentralen 
Prüfungsamt. 5Diese Anmeldung ist bindend. 6Ein einmal gewähltes Wahlpflichtfach kann 
nicht nachträglich durch ein anderes ersetzt werden. 
 
 
zu § 3 Prüfungsaufbau und –fristen; Verlust des Prüfungsanspruchs; 

individuelle Teilzeit 
Abs. 1: 
1Die Bachelorprüfung besteht aus Modulprüfungen (§§ 14 ff) und der Bachelor-Thesis (§ 
28). 
Abs. 7: 
1Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen kann entsprechend der geltenden 
Satzung für ein Studium in individueller Teilzeit (Studium iTz) studiert werden. 
 
 
zu § 4 ECTS-Punkte und Lernumfang 
Abs. 2 
1Der Gesamtumfang der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen 
Lehrveranstaltungen in den Pflicht- und Wahlpflichtbereichen beträgt mindestens 152 
Semesterwochenstunden (einschließlich des integrierten praktischen Studiensemesters 
und zuzüglich der Bachelor-Thesis), siehe Tabellen zum Studien- und Prüfungsplan. 
2Der Arbeitsaufwand einschließlich des integrierten praktischen Studiensemesters und der 
Bachelor-Thesis umfasst 210 ECTS-Punkte. 
 
 
zu § 5 Lehr- und Prüfungssprachen, Lehr- und Lernformen 



 WIW StuPO 19.2 vom 02.09.2019 2 
 

1Lehrveranstaltungen und Modul- bzw. Modulteilprüfungen können gemäß § 5 ganz oder 
teilweise in englischer Sprache abgehalten werden. 2In diesem Fall kann die Prüfung auch 
in englischer Sprache durchgeführt werden.  
3Die Durchführung von Lehrveranstaltungen und Modul- bzw. Modulteilprüfungen mit 
Hilfe neuer Medien ist möglich.  
4Werden Lehrveranstaltungen oder Prüfungen in englischer Sprache oder mit Hilfe neuer 
Medien oder mit sonstigen besonderen Lehr- und Lernformen durchgeführt, wird dies in 
der Modulbeschreibung festgelegt und vom Dozenten bzw. Prüfer zu Beginn des 
Semesters bekannt gegeben. 
 
 
zu § 7 Vorpraktikum 
Abs. 1 
1Ein Vorpraktikum als Voraussetzung für die Zulassung ist nicht notwendig, wird jedoch 
empfohlen. 2Es soll die Studienbewerber an die grundlegenden Techniken und 
organisatorischen Abläufe im Unternehmen heranführen und ihnen einen ersten Einblick in 
ihr zukünftiges Berufsfeld geben. 
 
 
zu § 8 Verpflichtendes integriertes praktisches Studiensemester 
Abs. 3 
1Das fünfte Semester ist ein verpflichtendes integriertes praktisches Studiensemester 
(IPS). 
2Das verpflichtende integrierte praktische Studiensemester setzt sich aus drei Teilen 
zusammen: 
 
Teil A: Vorbereitende Blockveranstaltung 

3Diese Veranstaltung an der Hochschule dient zur Vorbereitung. 4Die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht. 5Näheres ist in den Tabellen 
zum Studien- und Prüfungsplan geregelt. 
 

Teil B: Präsenztage im Betrieb 
6Die zeitlichen Voraussetzungen für das erfolgreiche Erbringen des 
verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemesters sind in § 8 Abs. 6 
des Allgemeinen Teils dieser StuPO geregelt (nach Abzug von eventuellen 
Fehltagen 95 in Vollzeit abgeleistete Anwesenheitstage). 
7Die Studierenden sollen projektbezogen und fachspezifisch bei der Planung, 
Entwicklung und Realisierung konkreter betrieblicher Aufgaben aus dem 
Berufsfeld des Wirtschaftsingenieurs mitarbeiten. 8Bei der weitestgehend 
selbständigen Bearbeitung der Aufgaben sollen die während des bisherigen 
Studiums gewonnenen theoretischen Kenntnisse angewendet und vertieft 
werden. 9Es können eine oder mehrere projektbezogene Tätigkeiten aus den in 
der Studien- und Prüfungsordnung aufgeführten technischen, wirtschaftlichen 
und IT-Fächern gewählt werden. 
10Die Tätigkeiten während der Präsenzphase werden in einem schriftlichen 
Praxissemesterbericht dokumentiert, die Dokumentation muss von dem 
Betrieb, in dem die Präsenztage stattgefunden haben, bestätigt werden. 
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11Alternativ zum Praxisaufenthalt kann ein Entrepreneurship-Projekt 
durchgeführt werden. 12In diesem muss eine Unternehmensgründung 
explizit simuliert oder auch in Teilen realisiert werden. 13Entsprechende 
Vorbereitungen für Gründung, z.B. in Form von Schulungen, Kursen, 
Seminaren sind nachzuweisen. 14Ferner ist die Gründung durch 
entsprechende Aktivitäten nachzuweisen, z.B. einen Internetauftritt, ein 
Produkt bzw. Dienstleistung oder vergleichbare Aktivitäten. 15Diese 
Alternative kann nur gewählt werden, wenn eine entsprechende Zusage 
durch einen betreuenden Professor vorliegt. 16Dieses Vorhaben ist 
rechtzeitig, mindestens jedoch 4 Wochen vorher, zur Überprüfung 
anzukündigen, da bei Ablehnung noch eine Praktikumsstelle gefunden 
werden muss. 17Nähere Informationen erteilt der Praktikantenamtsleiter auf 
Anfrage. 
18Dieses Projekt wird in einem Abschlussbericht analog zum Praxisaufenthalt 
dokumentiert, jedoch mit mindestens 80 Seiten Inhalt. 19Die vorbereitende 
und nachbereitende Blockveranstaltung sind ebenfalls zu absolvieren. 20Es 
gelten die Regelungen des Praktischen Studiensemesters inklusive der 
Praktikantenrichtlinien. 
 

Teil C:  Nachbereitende Blockveranstaltung 
21Bei dieser Blockveranstaltung haben die Studierenden in einer vom 
Praktikantenamt vorgegebenen Form über ihr IPS zu berichten. 22Die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung ist Pflicht. 23Näheres ist in den Tabellen 
zum Studien- und Prüfungsplan geregelt. 

Abs. 8 
1Die Teilnahme an insgesamt maximal drei Modulteilprüfungen, die nicht 
Regelveranstaltungen des integrierten praktischen Studiensemesters sind, ist im 
verpflichtenden integrierten praktischen Studiensemester möglich (vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 4 
und Abs. 2). 2Dabei sind Wiederholungsprüfungen zunächst, sodann Erstversuche aus 
vergangenen Semestern und schließlich Erstversuche kommender Semester zu 
absolvieren. 

 
 
 
 
zu § 14 Anmeldung und Zulassung zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen 
Abs. 2 
1In verschiedenen Lehrveranstaltungen ist das erfolgreiche Absolvieren von bestimmten 
Modulteilprüfungen als Zulassung zur Teilnahme an anderen Modulteilprüfungen in der 
gleichen Lehrveranstaltung notwendig. 2Diese Prüfungsleistungen können benotete oder 
unbenotete Teilprüfungen sein. 3Die Tabellen zum Studien- und Prüfungsplan geben an, 
auf welche Teilprüfungen innerhalb eines Moduls oder Modulteils sich diese 
Prüfungsleistungen beziehen. 
4Die Zulassung zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen des Hauptstudiums darf nur 
erfolgen, wenn bereits mindestens 40 ECTS-Punkte des Grundstudiums erworben worden 
sind. 
 
 
zu § 15 Prüfungsarten 
1Die für den Nachweis einer Modul- bzw. Modulteilprüfung geforderte Prüfungsart sowie 
deren Bearbeitungszeit bzw. Dauer ist in den Tabellen zum Studien- und Prüfungsplan mit 
der entsprechenden Gewichtung festgelegt.  
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(1) Prüfungsleistungen mit ergänzender freiwillig erbrachter Bonuspunkteleistung: 

Hierbei werden durch den Prüfenden ergänzend Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Endnote definiert, die aus semesterbegleitend zu erbringenden freiwilligen 
Studienleistungen bestehen. Leistungen, die gemäß §14  Abs. 2 der Studien- und 
Prüfungsordnung für Bachelorstudiengänge Voraussetzung für die Vergabe von ECTS-
Punkten sind, sowie Leistungen aus Vorkursen sind keine zusätzlichen freiwilligen 
Studienleistungen. Der Bonus darf eine Verbesserung der Endnote um 0.7 
Notenpunkte nicht überschreiten. Wenn die festgelegte Prüfungsleistung ohne 
Anrechnung des Notenbonus nicht bestanden wurde, kann dieser nicht angerechnet 
werden und verfällt mit Ablauf des Semesters, in dem der Bonus erworben wurde. Ein 
erworbener Bonus kann ausschließlich zur Verbesserung der Modulnote führen. Die 
Bewertung des Notenbonus muss durch einen Prüfer i.S.v. §11 Abs. (1) der 
allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule AIbstadt–Sigmaringen 
vorgenommen und nachweisbar dokumentiert werden. Näheres, insbesondere Inhalt 
und Umfang dieser ergänzenden Möglichkeiten zur Verbesserung der Endnote, wird in 
der Veranstaltung innerhalb der ersten beiden Wochen nach Semesterbeginn in 
geeigneter Weise durch den Prüfer den Studierenden bekannt gegeben. 

 
(2) Prüfungen nach § 15 Abs. 1 Satz 2 können ergänzend zu den im Allgemeinen Teil 
genannten Prüfungen in Form von: 
 

a. Multiple-Choice-Prüfungen gemäß gültiger Satzung der Hochschule 
Albstadt-Sigmaringen  
b. Distanzprüfungen via neuer Medien (z. B. mündlicher Videokonferenz, 
schriftlich als Onlinetest etc.) durchgeführt werden. 

 
 
 
 
Zu § 22 Anerkennung und Anrechnung auf Studium und Prüfung 
 
(4a) Pauschale Anerkennung sind möglich. Näheres regelt der Prüfungsausschuss.   
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zu § 28 Bachelor-Thesis 
Abs. 2 
1Die Zulassung externer Betreuer ist auf Antrag der/des Studierenden nur möglich, wenn 
die/der Studierende innerhalb der Fakultät keinen Betreuer findet. 2Der Nachweis obliegt 
der/dem Studierenden. 3Der externe Betreuer muss vom Prüfungsausschuss ernannt 
werden.  
4Die Zulassung eines externen Professors als Betreuer ist auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss möglich. 
 
 
zu § 33 Bachelorgrad 
Abs. 1 
1Es wird der Abschlussgrad Bachelor of Science (abgekürzt: B.Sc.) vergeben.  
 
 
zu § 38 Abkürzungen, Bezeichnungen  
1Bei Praktika, Projekten sowie der vor- und nachbereitenden Blockveranstaltung können 
über die Modulbeschreibungen Anwesenheitspflichten definiert werden. 2Näheres regelt 
die jeweilige Modulbeschreibung. 
 
 
zu §15 ergänzten Prüfungsarten: 
 
Pf = Portfolio 
Te = Testat 
XxB = Prüfungsleistung mit freiwillig erbrachter Bonuspunkteleistung  
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Ergänzung zum Studien- und Prüfungsplan des Studiengangs 
Wirtschaftsingenieurwesen - 
pauschale Anrechnung von außerhalb des Hochschulsystems erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten 
 
Stand: 02.09.2019 
 
Außerhalb des Hochschulsystems 
erworbene Kenntnis und Fähigkeit 

Anrechnung auf folgendes Modul/ 
folgenden Studienabschnitt 

… … 

  

  

 



Studien- und Prüfungsplan für den Bachelorstudiengang:  Wirtschaftsingenieurwesen (WIW) 

M MT SWS/ Vorausgesetzte Benotet Unbenotet

Bezeichnung Art Art M 1 2 3 4 5P 6 7 Modulteilprüfung
(gem. Modul- Art Art Art

1 1 2 2 3 3 4 (Gewicht)

A. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften u. Technik

 Mathematik I - Grundlagen PM V, Ü 4 4 1  5,0 K 60 (5)
 Technologiepraktikum PM V, Ü 4 4 1  5,0  La 

Informatik - Grundlagen PM V, Ü 4 4 1  5,0 K 60 (5) K 30 1) 

 Physik - Grundlagen PM V, Ü 4  4 3  5,0 K 60 (2,5) + Ha (2,5)
Digital Technology - Grundlagen  PM V, Ü 4 4  1  5,0 K 60 (5)  
Technische Mechanik PM V, Ü 4 4   2 5,0 K 60 (2,5) + Ha (2,5)  
Materials Engineering PM V, Ü 4 4 2  5,0 K 60 (5)
Mathematik II - Erweiterte Grundlagen PM V, Ü 4 4 2 5,0 K 60 (2,5) + Ha (2,5)
Data Analytics PM V, Ü 4 4 2 5,0  K 60 (5)

 Artificial Intelligence - Technology PM V, Pj 4  4 3  5,0 Ha + R (5)  
 Automotive Technology - Grundlagen PM V, Ü 4  4 3 5,0 Ha + R (5,0)

WPB 1 - Technology (Auswahlliste) WPM x 14 14 4 17,5 

SUMME 16 16 12 14 0 0 0 72,5 

 Allgemeine und Digitale BWL PM V, Ü 4 4 1  5,0 K 60 (5)
Kosten- u. Leistungsrechnung PM V, Pj 4 4 2 5,0 Ha (5)
Digitales Marketing - Grundlagen PM V 4 4 2 5,0 K 60 (5)
Digitale Transformation - 
Informationsmanagement PM V, Ü 4 4 3  5,0 K 60 (5)
Enterprise Resource Planning (ERP) PM V, Ü 4 4 3  5,0 M15 (2,5) + La (2,5)  
Logistics and Supply Chain Management PM V, Ü 4 4 3 5,0 R (5)
Personalführung und Ethik PM V 4  4 4 5,0 M15 (5)
Controlling - 
Business Intelligence PM V, Pj 4 4 6 5,0  M15 (2,5) + La (2,5)  
Digitales Kunden- und 
Wettbewerbsmanagement PM V, S 4 4 6 5,0 Ha (3) + R (2)  

Technischer Vertrieb PM V 4 4 6 5,0 M15 (5)
 Fremdsprache PM V,S 4 4 1 5,0 K 30  + R 

Innovations- und Qualitätsmanagement PM V, Pj 6  6 4 7,5 M15 (5) + R (2,5)  
WPB 2 - Vertiefungsrichtungen WPM 12  15,0
 - Green Energy & Mobility  x 12  6
 - Innovative Materials & Products x 12  6
 - Digital Production x 12  6

SUMME 8 8 12 10 0 24 0 77,5 

Praxissemester PM  30,0

Vorbereitende BV - Projektmanagement I. S 2 2 5 2,5 R 
 Praxisaufenthalt 95 Arbeitstage IPS   5 25,0 Ha

Nachbereitende BV - Projektmanagement II. S 2 2 5 2,5 R 
Praxisprojekt (Auswahlliste) WPM   18,0  

WPB 3 - Praxisprojekt Pj 4 7 18,0 

Bachelor-Thesis PM 12,0 Ba (12) 
Bachelor-Thesis Ba 7  12,0 

SUMME 0 0 0 0 0 0 0 60,0 

GESAMTSUMME SWS:  24 24 24 24 4 24 4 128,0 210,0 

GESAMTSUMME ECTS: 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 210,0

1)  : Die Prüfungsleistung ist innerhalb des Semesters zu erbringen und Voraussetzung zur Teilnahme an der Prüfungsleistung der Lehrveranstaltung.  
2) : Die Bewertung kann gemäß Modulbeschreibung benotet oder unbenotet sein.  
* https://www.educba.com/artificial-intelligence-technology/   

  
 

X (17,5) 2)

B. Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften

C. Praxisphasen

X (18) 2)

X (15) 2)

X (15) 2)

X (15)  2)

Studienplan Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc. Prüfungsplan Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc.

 Modul (M) / Modulteil (MT) SWS / MT in Semester Modulprüfung / Modulteilprüfung
Modulnummer entspr. 

Modulhandbuch

Sem. 

ECTS-
Punkte

Jahr
beschreibung)


	2021-05-05_StuPO_Bachelor
	StuPo_Text_STE_16_03_21_final
	§ 54 Studiengang Sustainable Engineering – Nachhaltige Produkte und Prozesse
	Der Studiengang umfasst die drei Vertiefungsrichtungen Textil- und Bekleidungstechnologie, Maschinenbau und Werkstoff- und Prozesstechnik. Die Studierenden müssen sich am Ende des 2. Semesters für eine dieser drei Vertiefungsrichtungen entscheiden.
	zu § 3 Abs. 7 Individuelle Teilzeit
	zu § 4 Abs. 2 ECTS-Punkte und Lernumfang
	zu § 5 Lehr- und Prüfungssprachen, Lehr- und Lernformen
	zu § 8 Verpflichtendes integriertes praktisches Studiensemester Abs. 3
	Abs. 8
	zu § 14 Abs. 2 Anmeldung und Zulassung zu den Modul- bzw. Modulteilprüfungen
	zu § 15 Prüfungsarten
	zu § 29 Abs. 1 Mündliche Bachelorprüfung
	zu § 30 Abs. 2 Verteidigung der Bachelor-Thesis
	zu § 33 Abs. 1 Bachelorgrad

	StuPo_STE_TEX_MAB_WPT_28_04_21_final
	Bachelor_DTC_StuPO_BT_2021
	Stupo_DTC_BSc_2021+
	Bachelor_WIW_StuPO_BT_2021_S0-4
	Stupo_WIW_BSc_2021+_S0-4

